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Les chiffres 10 et 2 placées entre parenthéses indiquent les quantités
de substance pesée pour faire le dosage.

La méthode de dosage de l'eau par distillation peut donc étre employée
dans beaucoup de cas et les résultats qu’elle fournit ont I'exactitude exigée
dans la plupart des analyses de denrées alimentaires.

Aus den Berichten des schweizerischen Gesundheitsamtes
und der kantonalen Aufsichtshehdrden, Untersuchungsanstalten und
Lehensmlttelmspektaren fiber die Ausfithrung des Lebensmittelgesetzes
im Jahre 1917.

A. Auszug aus dem Bericht des schweiz. Gesundheitsamtes.

Eidgenossische und kantonale Vollziehungsbestimmungen.

Infolge der Bestimmung von Art. 2, letztes Alinea der Vollziehungs-
ordnung zum Bundesgesetz betreffend das Absinthverbot, nach welcher das
Verbot der Nachahmungen des Absinthes vorlidufig bloss fiir die nach dem
1. Januar 1906 in den Verkehr gebrachten Getrinke gelten sollte, hatten
sich Misstiéinde geltend gemacht. Diese Bestimmung wurde daher durch Be-
schluss vom 20. Februar 1917 aufgehoben.
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Abinderungen einzelner Bestimmungen der Verordnung vom 8. Mai

1914 betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstinden

wurden durch die abnormen Zeitverhiltnisse veranlasst, die der Weltkrieg
herbeigefithrt hat. Es betrifft dies:
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Abdnderung des Art. 217 (Bier) der genannten Verordnung. (Beschluss
vom 6. Médrz 1917). Bier soll aus einer mindestens 8 prozentigen und
hochstens 9 prozentigen Stammwiirze hervorgegangen sein. Vor dem
Kriege war das Minimum des Stammwiirzegehaltes des Bieres auf 129
festgesetzt gewesen.

Die Verwendung von Saccharin bei der Herstellung verschiedener
Getriinke (Beschluss vom 9. Mai 1917). Infolge des bestehenden Zucker-
mangels ist bei der Herstelling von Limonaden, Sirupen, die nicht
aus Fruchtsiiften hergestellt sein miissen, Wermutwein, Wermutliqueur
und anderen Liqueuren, sowie von alkoholfreien Getrinken — mit
Ausnahme von alkoholfreiem Wein, alkoholfreiem Obstwein und alkohol-
freiem Bier — bis auf weiteres die Verwendung kiinstlicher Siisstoffe
unter entsprechender Angabe auf der Etikette gestattet.

Die Verwendung von Glukose bei der Herstellung gewisser Sirupe
(Beschluss vom 9. Juni 1917). An Stelle des vorher vorgeschriebenen
Rohrzuckers darf bis auf weiteres bei der Herstellung von IFrucht-
sirupen auch Glukose verwendet werden. In diesem Falle ist auch
der Zusatz kiinstlicher Siisstoffe gestattet. Sowohl Glukose — als
auch Siisstoffzusatz miissen auf der Etikette angegeben werden.

. Kiinstliche Siisstoffe (Beschluss vom 6. Juli 1917). Mischungen kiinst-

licher Siisstoffe mit anderen Substanzen in Form von Tabletten, Pulvern,
Losungen etc. miissen mindestens 20, des reinen Siisstoffes enthalten.

Die Verwendung von Ameisensiure als Konservierungsmittel fiir Frucht-
sifte (Beschluss vom 27. Juli 1917). Bis auf weiteres konnen Frucht-
sifte auch mit Ameisensiure bis zu 1,5 g auf 1 kg konserviert werden.

Dem revidierten schweizerischen Lebensmittelbuch, dritte Auflage,

wurde in Ausfithrung des Art. 55 des Bundesgesetzes betreffend den Ver-
kehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstinden, vom 8. Dezember 1905,
mit Beschluss vom 25. Juli 1917 die Genehmigung erteilt.

Als kantonale Erlasse, fiir welche die bundesriitliche Genehmigung

eingeholt werden musste, sind anzufiihren:

1.

Arrété du Conseil d’Etat du canton de Genéve fixant les mesures
propre a assurer l'application stricte de larticle 75 (vente de pain)
de I'ordonnance fédérale sur le commerce des denrées alimentaires, du
8 mai 1914. Der Staatsrat des Kantons Genf, der schon frither die
Vorschrift aufgestellt hatte, dass das Brot vom Verkiufer unaufge-
fordert vorgewogen werden miisse, verordnete nun, dass jedes even-
tuelle Gewichtsmanko (auch innerhalb 8 bzw. 5 %) zu ersetzen sei.

2. Réglement concernant la vente des champignons dans le canton de Genave.
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Laboratorium des Gesundheitsamtes.

Die Titigkeit des Laboratoriums bewegte sich in dem ihm durch Art. 25
des Lebensmittelgesetzes gezogenen Grenzen. In den «Mitteilungen aus
dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene » wurden folgende
Arbeiten veroffentlicht:

Ueber verschiedene Bindungsarten des Methylalkohols im Pflanzenreich,
Die Stérkebestimmung in Kleie,
Ueber die Brauchbarkeit des Indolnachweisverfahrens nach Morelli bei

Kulturen von Bacterium coli,

Ueber quantitative Bestimmung der Oxalsiiure in Nahrungs- und Genuss-
mitteln.

Versuche zum Nachweis und zur Bestimmung von freier Schwefelsiiure
in Wolltuch,

Versuche zur Bestimmung von Kartoffeln im Kartoffelbrot,

Gutachten {iiber die Verwendung frischer (gedéimpfter und roher) Kar-
toffeln bei der Brotbereitung.

Von verschiedenen eidgenossischen Amtsstellen, wie Militdrbehorden,
Warenabteilung etc. wurde das Laboratorium in aussergewiohnlicher Weise
in Anspruch genommen. Die Auftriige und Anfragen von diesen und andern
Amtsstellen und von Privaten, durch welche zahlreiche Versuche und Einzel-
bestimmungen veranlasst wurden, betrafen hauptsiichlich Brot (62 Proben),
Mehle (11 Proben), Teigwaren. (10 Proben), Saccharin (12 Proben), Bier
(6 Proben), Kakao und Kakaopriparate (10 Proben), Weine (34 Proben),
Wasser (11 Proben) und Medikamente (27 Proben). Ausserdem sind Unter-
suchungen der verschiedensten Lebensmittel und Gebrauchsgegenstinde vor-
genommen worden.

Neben der Begutachtung der Verwendung von Kartoffeln bei der Brot-
bereitung, fiir welche zahlreiche praktische Versuche in vielen Bickereien
der Schweiz angeordnet und geleitet wurden, sind auch einlidssliche Gut-
achten iiber die Streckung des Brotgetreides mit Maniokamehl (Manihot)
und ferner mit Mais und Reis zu erwéhnen. Auch in diesen Fillen wurden
nebst Backversuchen in Biéckereien eingehende Gehaltshestimmungen und
sonstige chemische Versuche ausgefiihrt.

Hierzu kam die laufende administrative Betitigung, wie die Abgabe

von Berichten, Gutachten verschiedenster Art, die Beantwortung von An-
fragen etc.

An der Bereinigung des schweizerischen Lebensmittelbuches, 3. Auflage,
die unterdessen erschienen ist, hat sich das Laboratoriumspersonal aus-
giebig beteiligt.

Von der unentgeltlichen Abgabe spezifischer Sera fiir den hiologischen
Nachweis von Pferdefleisch und zur Unterscheidung des Kunsthonigs von

echtem Bienenhonig machten wiederum mehrere Amtsstellen Gebrauch. Es
wurden geliefert:



Antipferdefleischserum . . 7 Rohrchen a 1 cm?
Antibieneneiweisserum . . 23 » - S LR
Normales Kaninchenserum . 20 » » 1 »

Der Personalbestand des Laboratoriums hat folgende Aenderung erfahren :
An Stelle des zuriickgetretenen I. Assistenten der chemischen Abteilung,
Herrn Dr. E. Philippe, wurde Herr Dr. Th. von Fellenberg, bisheriger
II. Assistent und an diese letztere Stelle Herr Dr. O. Schuppli, ferner fiir
den verstorbenen Herrn Gury als III. Assistent Herr HE. Vautier gewihlt.
Es muss hier aufmerksam gemacht werden, dass es in gegenwiirtiger Zeit
schwierig geworden ist, die frei werdenden Assistentenstellen bei den be-
stehenden Besoldungsverhéltnissen neu zu besetzen, da tichtige junge
Chemiker in industriellen Privatbetrieben bald bedeutend besser gestellt sind.

Priifung schweizerischer Lebensmittelechemiker.

Die Fachpriifung auf Grund von Art. 13 und 14 der Verordnung vom
29. Januar 1909 betreffend die Anforderungen an.die Lebensmittelchemiker
hat abgelegt und bestanden:

Herr Dr. Jos. Hux von Frauenfeld.

Die Kontrolle der Lebensmittel (ausgeﬁommen Fleisch) und
Giebrauchsgegenstinde.

1. In den Kantonen.

Aus den Berichten der Kantone iiber die Ausfithrung des Lebensmittel-
gesetzes (Art. 56, Absatz 4), sowie gestiitzt auf unsere eigenen Beobach-
tungen konnen wir folgendes mitteilen :

Die durch den Krieg verursachte Schwierigkeit in der Beschaffung und
Abgabe der Lebensmittel und Gebrauchsgegenstiinde macht sich immer mehr
auch in der Kontrolle fithlbar. Bei der eingetretenen Teuerung und der
notwendig gewordenen Rationierung der Lebensmittel werden namentlich
drmere Familien, die nicht zu den Produzenten gehiren, oft zu starken
Einschrinkungen gezwungen. Um so verwerflicher erscheint daher das da
~ und dort auftretende Bestreben, sich in unredlicher Weise auf Kosten der
Konsumenten zu bereichern, und die Kontrolle der Lebensmittel ist noch
nie so dringend notig gewesen, wie sie es heute ist und bis zum Wieder-
eintritt normaler Verhiltnisse im Handel und Verkehr bleiben wird.

Das Personal fiir die Lebensmittelkontrolle musste vielerorts auch zur
Ausfithrung der Massnahmen fiir die Lebensmittel-Fiirsorge beigezogen wer-
den. Auch war der Betrieb einzelner Laboratorien infolge von Militdrdienst
des Personals zeitweilig etwas eingeschrinkt.

Instruktionskurse fir die Ortsexperten und Mitglieder von Ortsgesund-
heitskommissionen fanden nur in 4 Kantonen statt.
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Den  Trinkivasserverhdltnissen wurde auch im Berichtsjahre besondere
Aufmerksamkeit zugewendet. Wie notwendig dies ist, beweist die Tatsache,
dass z. B. in einem Kanton nicht weniger als 432 Brunnenanlagen bean-
standet werden mussten.

Fast allgemein sind die Klagen iiber stark vermehrte Verfilschung
der Milch. So heisst es im Bericht eines Kantons, noch nie seien seit In-
krafttreten des eidgendssischen Lebensmittelgesetzes so viele Milchver-
fialschungen vorgekommen, wie 1917. HKin anderer Bericht lautet: « Wir
haben in den ersten Monaten des Jahres eine wahre Epidemie der Milch-
wisserung gehabt». Die Zahl der in der Schweiz erfolgten Beanstan-
dungen von Milch hat allerdings seit Ausbruch des Krieges stark zuge-
nommen, wie folgende Zusammenstellung zeigt:

e Untersuchte;’-r;t-)re;] Bea-ﬁns_t;ndete Proben
Jahrgang Milch P
Zahl in Prozenten
1912 32 309 2690 8,33 9
1913 34 608 2859 6,26 »
1915 36 397 3564 9,79 »
1917 36282 3548 9,78 »

Auch {iiber die Haltbarkeit der Milch sind ofters Klagen laut gewor-
den, was zu einer vermehrten Kontrolle in hygienischer Hinsicht Anlass
gab. Wenn die HErgebnisse der- Untersuchung durch den Chemiker und
Bakteriologen Verdacht auf Euterkrankheiten ergeben, so werden in meh-
reren Kantonen zur Vornahme von Stallinspektionen regelmiissig Tieriirzte
beigezogen, wobei aber als erste Bedingung gelten muss, dass diese Kon-
trollbeamten vollstindig unabhiingig sind.

In der gerichtlichen Beurteilung der Fille von Milchverfilschung hat
sich in den letzten Jahren vielerorts eine strengere Auffassung geltend ge-
macht, indem auch Gefiingnisstrafen — von einigen Tagen bis {iber 3 Mo-
nate — nicht selten angewendet werden. Im offentlichen Interesse wiire es
angezeigt, dass die Bestimmung des Art. 47 des eidgendssischen Leébens-
mittelgesetzes noch mehr zur Anwendung kiime, wonach unter Umstéinden
die amtliche Veroffentlichung des Strafurteils angeordnet werden kann.

Beanstandungen von Vollinehl wegen Abweichung von dem durch das
schweizerische Oberkriegskomissariat aufgestellten Typmuster (Art. 1 der
Verfiigung des schweizerischen Militirdepartements vom 15. Dezember 1915
iber die Beschaffenheit des Vollmehles) haben immer noch ofters statt-
finden miissen.

Zur Verbesserung des (reschmackes des Brofes aus Vollmehl sind auf
Anordnung des schweizerischen (fesundheitsamtes sowohl als auch der Be-
horden zweier Kantone der Westschweiz, gestiitzt auf die Anregung von
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franzosischen Fachgelehrten, Versuche iiber die Verwendung von Kalk-
wasser bei der Teighereitung angestellt worden. Die gemachten Erfahrungen
haben nicht befriedigt. Die Biicker beurteilten das Brot sehr verschieden.
Indessen war der Unterschied von gewdhnlichem Vollmehlbrot nicht grisser,
als wie man ihn t#glich bei Brot ohne Kalkzusatz aus verschiedenen '
Bickereien feststellen kann.

Verfilschungen von Speisefetten sind wohl schon aus dem Grunde
seltener geworden, weil die Preise dieser Produkte nur noch wenig von-
einander abweichen. Immerhin gehort z. B. frische Butter mit nur 41,79
Fett oder «chemisch erzeugtes Pflanzensl», das weder Oel noch Fett iiher-
haupt enthiilt, zu den abnormen F‘rschemnnoen der G‘reﬂfenwart

Einsprachen gegen die Gutachten der Kantonschemiker und Gemeinde-
chemiker gemiss Art. 18 des eidgenossischen Lebensmittelgesetzes erfolgten
in 51 Fallen. Diese fithrten zu Oberexpertisen, durch welche in 35 Fillen
der erstinstanzliche Befund bestiitigt, in 4 Fillen aber nicht bestiitigt wer-
den konnte. 12 Einsprachen waren bei Jahresschluss noch nicht erledigt
(Tabelle II). :

Kunstweinverbot. Die Herabsetzung hochgriidiger Weine mit Wasser,
mit oder ohne Zusatz von Weinsiure, hat wiederum zu vielen Straffillen
Anlass gegeben. Auch das Verschneiden des Weines mit Obstwein wird
noch da und dort angewendet, um dadurch zu einem «billigen Wein» zu
kommen. Die noch nie dagewesene Hohe der Weinpreise hat zur Wein-
filschung angeregt. In einem einzelnen weinproduzierenden Kanton mussten
nicht weniger als 45 Weine als Kunstweine beanstandet werden.

Absinthverbot. Seit der durch Beschluss vom 20. Februar 1917 erfolgten
Aufhebung von Art. 2, letztes Alinea der Vollziehungsverordnung zum
Bundesgesetz betreffend das Absinthverbot, sind die Widerhandlungen
gegen dieses Gesetz seltener Dfewomlen In der Ostschweiz sind solche
Fialle iiberhaupt von jeher kaum vorgekommen.

Die Gesamtzahl der in der Schweiz untersuchten kontrollpflichtigen
Objekte (Tabelle I) belief sich auf 56 116 (1915 waren es 61 155). Gegen-
itber dem Vorjahre ergibt sich also eine Verminderung von 5039 Objekten.
Dies riihrt teils von der anderweitigen Inanspruchnahme des Personals,
teils aber auch von dem Umstande her, dass von einigen Objekten, nament-
lich in kleinern Geschiften sich keine Vorrite mehr vorfanden. Der Pro-
zentsatz der Beanstandungen stieg auf 16,36 der untersuchten Objekte
(1916: 13,989%). Den Hauptanteil haben wiederum die Milchuntersuchungen
mit 36 282 Fiallen. 4545 Untersuchungen entfallen auf Wein, 4081 auf
Trinkwasser, 1901 auf Mahlprodukte, 1513 auf Branntweine und Liqueure
(Tabelle TII).

Ueber die durch die kantonalen Lebensmittelinspektoren, die Ortsex-
perten und Ortsgesundheitsbehorden erfolgten selbstindigen Beanstandungen
gibt Tabelle IV Auskunft! Die Lelstunoen dieser Kontrollorgane in den



verschiedenen Kantonen und Landesgegenden ist sehr ungleich. Immerhin
beweisen die aufgefithrten Zahlen, dass auch die Arbeit dieser Beamten
nicht gering einzuschitzen ist.

1I. An der Landesgrenze.

Die Zahl der Proben von Lebensmitteln, die von den Organen der
Grenzkontrolle an die kantonalen Untersachungsanstalten eingesandt wor-
den sind, hat aufs neue ganz bedeutend abgenommen. Dass dies mit der
steten Verminderung der Lebensmitteleinfuhr infolge des Krieges in Zu-
sammenhang steht, bedart kaum der Erwihnung. Wie aus der Tabelle V
hervorgeht, sind nur noch vom vierten und sechsten Zollgebiet Probe-
sendungen in etwas wesentlicherer Zahl eingelangt. Damit hat auch eine
Verminderung der Beanstandungen gegeniiber dem Vorjahr um nahezu '3
stattgefunden. :

Die in den kantonalen Laboratorien vorgenommene Untersuchung fithrte
zur Bestéitigung der an der Landesgrenze stattgehabten vorliufigen Prii-
fung der Ware in etwas iiber 809 der Fiille. Wegen augenscheinlicher
Verdorbenheit mussten an der Grenze (gemiiss Art. 35 des eidgendssischen
Lebensmittelgesetzes) 5 Sendungen im Gewicht von zusammen 20635 kg
zurlickgewiesen werden.

Die meisten Probesendungen betreffen Wein (163 Fille, 1916: 161).

Ferner sind noch insbesondere Kaffee, Zucker und etwa Speisile vertreten
(Tabelle VI).

Bundesbeitrige an die Kosten der kantonalen Untersuchungs-
anstalten.

Eine Uebersicht iiber die Kosten der Lebensmittelkontrolle in den
Kantonen und iiber die Beitriige, welche der Bund auf Grund der einge-
reichten Rechnungen in Anwendung von Art. 10 des Bundesgesetzes aus-
gerichtet hat, ist in der Tabelle VII dargestellt Die Auslagen der Kantone
fiir den Betrieb und den Uuaterhalt ihrer Laboratorien erleiden seit Aus-
bruch des Krieges eine stindige Erhohung, die sich schon aus der allge-
meinen Vertenerung aller in den Laboratorien benitigten Gegenstéinde
Instrumente, Utensilien, Reagenzien etc. — erkliirt, die aber auch infolge
der Erhohung der Besoldungen, die dem Personal zugesprochen werden
musste, eingetreten ist.

Ausserdem wurde, gestiitzt auf den gleichen Artikel, als Subvention
an Neubauten und die Einrichtungen von Untersuchungsanstalten ein Betrag
von Fr. 80 000. — ausbezahlt und zwar an den Kanton Genf Fr. 26 094.97
(als Beitrag an die Kinrichtung seines Laboratoriums); ferner an den
Kanton Basel Fr.53905.03 (als 3. und letzte Abschlagszahlung an die
zugesprochene Subvention im Gesamtbetrage von Fr. 138 449, —).

»
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Tabelle 1.

Untersuchung von kontrollpflichtigen Waren in den kantonalen
(und stidtischen) Untersuchungsanstalten.

R Itier Beanstahdete
Untersuchungsanstalten Zah i
ONIROSENStal:s untersuchten Objekte Proben
Rhit e Sitz der Von r‘fus'“dern
S Untersuchangs- | Zoll- | inldnd. |Zusammen Zusammen
Stidte I <P
anstalten imtern| Verkehr
Zahl Zahl Zahl Zahl %

Ziirich, Kanton | Ziirich . . . 46 17561 1 797 506 | 28,16

» Stadt . T e 1 RGBT (s IR B
| 59501 T eSS S 51~ RS S s 18 1274 1292 472 | 36,53
Lazern. o o Lugern o0l 26 494 520 133 | 25,58
Ui .. — 273 273 28 | 10,25
Schwyz . l et J 4 | 1862 | 1366 | 127 | 9,2
Obwalden . . R | I 240 240 21 8,75
Nidwalden ; l — 159 159 12 7,55
Glarus < .o Glarns S 1419 1419 117 8,24

/i e G R e B 1 3 21 .1076 { 1078 47 | 4,36
Freiburg . . . | Freiburg ; 2| 1kBbsY | 1859 436 | 23,45
Solothurn . . | Solothurn . . g 14780 1481 283 | 19.11
‘ 5

1

Baselstadt l . [ 2 406yt 492 518 1204

Basel . 1 | i
Baselland i | I 190 | 191 83 | 43,45
Schaffhausen . | Schaffhausen . | — 1232 1232 148 | 11.61
Appenzell A.-Rh. . ] ] 1 180 181 73 | 40,38
Appenzell 1.-Rh. . |} St. Gallen . — 68 68 11 | 16,18
St. Gallen. - . .. gl l 4864 14371 700 | 16,01

Graubiinden - . | Chur .. . . 6 | 1424 1430 316 122 10

S Dt R DT R e 9| 83134 | 3136 | 534 | 17,08
Thurgau . . . | Frauenfeld . 1 | 2592 ‘ 2593 420 | 16,20
Tessin . .. .| Lugano- . . | 57 | 1983 | 1990 | 679 | 8412
Waadt. ... . o Bausanne .. . |- 86.1:5886 |~ 5362 | 1545 28,18
Wallier o oo L Sittens; o n o 795 ' .795. 4177+ .22,26

N:auenbm'g . . | Neuenburg . 3| 1641 | 1644 | 217 | 13,20
B2V st G A 07 1) WS B 60 | 7644 | 7709 423 | 5,49

308 | 55808 56116 [9180 | 16,3

N.B. Die auffilligen Unterschiede in den Prozentsiitzen der beanstandeten Proben
rithren daher, dass in einzeluen Kantonen vorwiegend Serienuntersuchungen ohne Vor-
priifungen, in andern dagegen mehr nur Untersuchungen von Proben vorgenommen werden,
die infolge von Vorprifungen schon als verdichtig ansgewihlt sind.
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Tabelle 1.

Zusammenstellung der administrativen Oberexpertisen gegen Befunde
von kantonalen (und stiddtisehen) Untersuchungsanstalten und Lebensmittel-
inspektoren (Art. 16 des Lebensmittelgesetzes).

Es wurden Oberexpertisen verlangt gegen Befunde von

1
Untersuchungsanstalten Lebensmittelinspektoren

Kantone (und Stadte) Def Befund: dar Der Befund der

. | Vorinstanz wurde | Noch 7u. | Vorinstanz wurde | Noch
In In- |

nicht — nicht
sanmmen

Sanimen nicht nii;:hir erledigt
BECREEL bestatigt

!
erledigt . B
bestatiet! o statigt

Fille | Falle | Falle | Fille | Fille | Fille | Fille | Falle
Ziirich, Kanton . . . 5 4 1| — 3 1 2 | —
Ziirich, Stadt

e 3 AT A it bty
Bern 2

2
e [t
3

wW v ot

Luzern
3 e
Schwyz
Obwalden .
Nidwalden
b e el e e D ] SRR R LTl SRS TR R (st K

Y T g Rl PG e G P P R R p A SR RE S EERy a
Reeilinporelionone = Lol e fRle i il e el
Solothirn s eow s i aslattas s o e e Blebal TS SR e et
Baselstadt
Baselland .

(ol ]
|
Do
ot
[y
|
|

DO o
Do
|
I
l
I
|
]

Sehaithagseon i ok e e e S
Appenzell A.-Rh. . . J Ml el & T (R
. Appenzell L-Rh.
} St. Gallen .

Grapbiindent, ;o . oilo— | == =] e 1 ;o et a9

(1]
>
|
—t
e
1
I
|
1
|

. Aargau
Thurgau
Tessin .
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Tabelle 111

Uebersicht der in den kantonalen (und stéidtisehen) Untersuchungsanstalten
untersuchten kontrollpflichtigen Waren, nach Warengattungen geordnet.

Untersuchte Beanstandungen
N Warengattungen Objekte S —
Ziahl %
a. Lebensmittel.

1| Bier . AT o 457 56 12.25
2 | Branntweine und Liqueure 1513 785 51,88
3| Brot . 258 79 30,62
4 | Butter 324 70 21,60
5| Eier . 30 6 20,00
6 | Eierkonserven 19 2 10,53

7| His (Tafeleis) . )i — =
8 | Kssig und Essigessenz 398 120 30,15
9| Fleisch und Fleischwaren 1054 77 7,31
10 | Fruchtsifte 60 13 21,67
11| Gemiise, frisches 14| 7 63,63
12 | Gemiise, gedorrtes 9 6 66,67
13 | Gemiisekonserven 33 10 30,30
14 | Gewiirze ek ey 304 73 24,01
15| Honig (nhegriffen Kunsthonig u. Kunsthonigpnlyer) 11l 25 22,52
16 | Hiilsenfriichte . 16 5 31,25
17 | Kaffee 97 27 27,84
18| Kaffeesurrogate 44 11 25,00
19 | Kakao 73 12 16,44
20| Kiise . St e R 770 121 15,71
21 | Kohlensaure Wasser (kiinstliche) 42 10 23,81
22 | Konditoreiwaren . 412 157 38,11
23 | Konfitiiren . 32 8 25,00
24 | Kornerfriichte . 54 17 31,48
25| Limonaden . . 229 105 45,85
26 | Mahlprodukte . 1901 660 34,72
27 | Milch 36 282 3 H48 9,78
28 | Milchkonserven .78 15 19,23
29 | Mineralwasser 20 9 45,00
30 | Obst, frisches . 11 4 36,36
31| Obst, gedorrtes 29 10 34,48
32 | Obstkonserven 6 2 33,33
33 | Obstwein 496 170 34,27

34 | Paniermehl Vot wah £it e e
Uebertrag | 45174 6 220 =
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% Untersuchte Beanstandungen
N arengattungen . —
s Objekte h o
Uebertrag | 45174 6 220 —
30| Pilze, frische . g e = -
36 | Pilze, gedorrte, und Konserven . —_ — —
| 87 | Presshefe . 74 2 28,57
138 | Schokolade . et 90 12 18,33
SUNSSrTpe-ptor T at e BN 74 25 33,78
40 | Speisefette (ausgenommen Butter) 285 55 19,30
41 | Speiseole 238 58 24,37
42| Tee . 19} 1 9,09
43 | Teigwaren . 107 43 40,19
44 | Trinkwasser 4 081 894 21,91
45| Wein A U S e 4 545 1133 24,93
46 | Zucker (inbegriffen Glukose u. kiinstliche Siissstoffe) 689 513 74,46
47 | Verschiedene andere Lebensmittel 204 44 21,57
Zusammen Lebensmittel 55 505 9000 16,21
b. Gebrauchs- und Verbrauchs-
gegenstinde.
1| Farben fiir Lebensmittel . 7 1 14,29
2| Garne, Gespinste und Gewebe zu
Bekleidungszwecken . 36 1 2,18
31 Geschirre, Gefiisse und Gerite fiir
Lebensmittel 126 35 27,78
4 | Kinderspielwaren . 68 44 64,71
o | Kosmetische Mittel . . . 22 5 22,73
. 6| Mal- und Anstrichfarben . 15 5 33,33
. 7| Petroleum . A Ry 6 4 66,67
8 | Umbhiillungs-und Packmaterial fiir
Lebensmittel s 9 2 22,22
9| Zinn (zum Loten und Verzinnen) 17 10 58,82
10| Verschiedene andere Gebrauchs-
und Verbrauchsgegenstinde 305 73 23,93
Zusammen Gebrauchs- und Ver-
brauchsgegenstinde . 611 180 | 2946
Zusammenzug.
Lebensmittel o 55 505 9000 16,21
Giebrauchs- u. Verbrauchsgegenstindo 611 180 29,46
Zusammen 56 116 9180 16,36




Tabelle 1V.

Zahl der durch die Lebensmittelinspektoren, Ortsexperten und Ortsgesundheits-

behdrden erfolgten selbstindigen Beanstandungen (Art. 7 und 16 der Ver-

ordnung betreffend die teehnisechen Befugnisse der kantonalen Lebensmittel-
inspektoren und der Ortsexperten vom 29. Januar 1909).

Die Beanstanduny erfolgte durch
Lebensmittelinspektoren 0Btesse:npdehr:ﬁgh:ﬂgr(?;s' 74

Kantone i > ; . 5 U;é 7 = < |sammen
Zirich, Kanton .| 28| 47| 146| 98| 796| 60| 840| 175| 1690
Zirich, Stadt .| — | — | — | — |[11561| 123 | 700| 569| 2953
Bernc . oo 808 3| 245| 748) 540|105 75| 189]-2707
Liigerns oo o Eel07us 2l VB SR L2 M G TR 14 316
| ) o G S 17 g 104 - 15 6| — 14} . 27 98
Selwyaat s 20, 14 5| 33| 48| — 8L 12 140
Obwalden . . . 14 2 Bl 4 — | — 8 44
Nidwalden . . j | 8 6| 17 18| — 10 6 76
Glaruns. Bl i 43| 12 9| 64| 28 7 8| 438 214
A e 45| — g 1 S B T 55
Freiburg .5 . .. e 53 ¢ AP 111
Solothurn . . . 2L 1 R G e B R e 142
Baselstadt: - .. o} 125 = 23 807 60 [ Se il s |l = v 243
BageHand . i s 2615560 8L e 200 263 1918 18 535
Schaffhausen . sl R 2 3. =l == 33
Appenzell A-Rh. | 147 — rirdl @ ) v PR R I S A 354
Appenzell I.-Rh. 2001164 =291 14 4 1 4| — 88
St Gallen.. ... . 21 6 5 18| 412) 456} 72} 387 613
Graubiinden . . Bl ol iR S8 R = e 85 383
Aargau: . L. 41| 185| 64| 95| 60 2| 34| 727| 1208
4 H 1111 ges: R s b 45 5 148 41| — — | — | — | 234
Tessin .. . .. = ] 183 = 86| 63 108| — 2¢ 11 453
Waadt'. <.« 11162 — 2 44776 7] 64f . 41] 6026
Wiadhis oo 28 2 41 =227 101 17.1 84| 86 344
Neuenburg . .| 273 )@ e ) 5 — | — | — | — 296
Genf . ... .[8100| — 4 8| — | —| —| — |31
6639 478 | 1138 1594|8745 407 1449 2018 | 22 468




Tabelle V.
Ergebnisse der Lebensmittelkontrolle in den einzelnen Zollgebieten.

Probenentnahmen von verdiichtigen Waren und Meldungen iiber unrichtig bezeichnete oder nicht vorschriftsgemiss
verpackte Lebensmittel (Art. 28 LG) und Riickweisungen von augenscheinlich verdorbenen Waren (Art. 35 LQG).

Von der Grenzkontrolle Durch die Wegen augenscheinlicher Total Beanstanduneon
Zollgebiete Proben zur Untersuchung Untersuchungsanstalt Verdorbenheit an der B gn
eingesandt beanstandet Grenze zuriickgewiesen g
Sen- Gewicht Sen- Gewicht Sen- Gewicht Sen- Gewicht
dungen kg dungen kg dungen kg dungen kg
I. Zollgebiet 40 94 591 38 92 289 — — 38 92 289
I i 8 543 8 543 - — 8 | 543
|
I11. > 13 86 994 7 55 987 — — i 55 987
IV » 126 1302 564 84 804 753 4 14 835 88 819 588
N » 10 27 030 10 27 030 — = 10 27 030
YI. » 116 1205031 106 1075 932 1 5 800 107 1081732
Zusammen 313 2716753 253 2056 534 5 20635 258 2077169
i |
|
|
|

041



Ergebnisse

i

Tabelle VI.

der Grenzkontrolle im allgemeinen.

Warengattungen

Beanstandungen

Yon der Grenzkontrolle
Proben zur Untersuchung

Durch die
Untersuchungsanstalt

Wegen augen-
scheinlicher
Verdorbenheit
an der Grenze

eingesandt beanstandet zuriickgewiesen
Sen- Gewicht Sen- Gewicht Sen- | Gewicht
dungen kg dungen kg dungen kg
a. Lebensmittel.
1. Butter — - — —_ — —
2. Eier und Eierkon-
serven . b 46 311 4 19845 | — et
3. Fruchtsiifte und
Sirupe il 90 1 0| — —_—
4. Gewiirze — — — —— — —
5. Honig 4 13 846 5 1331 | — —_
6. Kaffee 22 121 015 22 121015 | — —-
7. Kaffeesurrogate 2 79156 2 7915 | — et
8. Kakao und Schoko-
lade . — — = — — —
9. Kise 2 2238 2 2238 | — —
10. Kunstkiise . — — - — — —
11. Mehl und Getreide 4 b7 593 4 57593 | — —
12. Speisefette (ausgen.
Butter) . b 21 734 ) 21734 | — -—
13. Speisedle 8 142 646 6 125 A — —
14, Tee 6 30 887 6 30887 | — -
16. Teigwaren . 1 1256 1 P ——
16. Wein Lol E63 e9he 90l i 116 ; 1427062 | — —
17. Zucker (Glukose) . 13 82199 13 82199 | — —
18. Verschiedene
andere Lebensmittel 69 232 079 61 157 585 b | 206356
Zusammen Lebensmittel | 305 | 2716710 | 246 | 2056 492 5 [ 20635
b. Gebrauchs- und Ver-
brauchsgegenstinde . 8 43 7 42| — —
Zusammen | 313 | 2716753 | 253 | 2056 534 5 | 20635




Tabelle ViI.

Kosten der Lebensmittelkontrolle in den Kantonen im Jahre 1917.

. Bruttoausgahen

I Kantone Betriebskosten Besoldungen des La-  |Kqeten der kanto- Einnahmen s BI.I'I'IdBS—

. der poraloriumsporsonals | palen Instruktions-|  Zysammen ausgaben beitrag

i Laboratorien mittelinspektoren kurse

i Er. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. ‘

E Ziirich (Kanton) . 10 755. 81 35 427. 80 — 46 183. 61 6 092. 15 40 091. 46 20 045. 70 |
Ziirich (Stadt) . . 8 818. 84 44 782. 45 — 53 101. 29 14 037. 50 39 063. 79 19 531. 90
Bern 14 485. 44 43 152. 75 420, — 58 058.19 6 461. 70 51 596. 49 25 798. 25
Luzern 10 330. 43 21 262. — — 31 592,43 3 528. 80 28 063. 63 14 031. &0
Urkantone 3744.41 11 325. 03 — 15 069. 44 2 383. 59 12 685. 85 6 342. 90
Glarus 2 889. 02 12 443. 75 — 15839, 17 752. 95 14 579. 82 7 289. 90
Zug 4 087. 47 8 454, 35 215. 50 12 817. 32 151,15 12 666. 17 6 333. 05
Freiburg . 5 962. 06 18 200. — — 19 162. 06 3 991. 65 15 170. 41 1585200
Solothurn 4513.35 18'750. — — 18 263. 35 1560. — 16 703. 35 8 351. 65
Baselstadt 16 614. 74 43 256. 15 — 59 870. 89 1747173 42 399. 16 21 199. 55
Baselland 4 547.75 4620, — — 9167.75 687. 20 8 480. 55 4 240. 25
Schaffhausen . 2415. 44 10120. — — 12 535. 44 2 663. 40 9872. 04 4 936. —
Appenzell A.-Rh. 2700. — 2 598. 40 — 5 298. 40 — 5 298. 40- 2 649. 20
Appenzell I-Rh. 942. 88 1500. — — 2442, 88 24, — 2418 88 1209. 45
St. Gallen 16 000. 29 27 564. 65 - 43 564. 94 23 899. — 19 665. 94 9 832. 95

. Graubiinden 8120. 61 11 921. 20 — 20 041, 81 1755.80 18 286. 01 91438. —

| Aargau 12797. 65 27 383. 15 — 40 180. 80 5438, — 34 742. 80 17 871. 40
Thurgau . 6193.91 21 135. — — 27 328. 91 4162, — 23 166. 91 11 588. 50 |
Tessin 8010. 81 16 314. 96 — 24 325. 77 5 508. 90 18 816. 87 9 408. 45
Waadt 18 948. 16 54 621. 85 — 73 570. 01 20 816. 10 52 753. 91 26 376. 95
Wallis 1745. 50 11 768. 80 1077.95 14 592. 25 1480. 10 1381112515 6 556. 05
Neuenburg 5 788. 35 11 935. — — 17 723.85 3 368. 70 14 354. 65 7177.30 |
Genf 8473. 10 28 025, — — 36 498. 10 3 633. 20 32 864. 90 16 432. 45

178 386. 02 476 562. 29 17973. 45 656 721. 76 129 867. 62 526 854, 14 263 426. 85 |

8Ll




_ B. Ausziige
aus den Berichten der kantonalen Aufsichtsbehorden.
Untersnchungsanstalten und Lebensmittelinspektoren.

Allgemeines.

Ziirich (Kanton). Die schon mehrmals verschobenen Instruktionskurse
fir Ortsexperten konnten der Mobilisation wegen auch im Berichtsjahre
wieder nicht durchgefithrt werden. Die Folgen der Kriegszeit traten nament-
lich in den Spezereihandlungen offenkundig zutage. Notwendige Lebens-
mittel wie Reis, Mais, Hafergriitze etc. fehlten vielenorts fast giinzlich.
Dagegen nahm der Verkauf von Geheimmitteln und medizinischen Speziali-
titen eher zu als ab. Viele Konditoreien mussten des Buttermangels wegen
den Betrieb einstellen. In den Metzgereien konute hinsichtlich Ordnung und
Reinhaltung der Lokale eine merkliche Besserung festgestellt werden.

Bern. Im April fand ein Instruktionskurs fiir Ortsexperten statt mit
28 Teilnehmern. Wie frither, wurde die Kursdauer auf 8 Tage beschriinkt.

Urkantone. Auf Veranlassung der Lebensmittelfiirsorgekommission wurden
die Ortsexperten des Kantons Schwyz zu einem eintiigigen Instruktionskurs
nach Goldau einberufen. Dabei wurden sie hauptsiichlich iiber Mehlpriifung
(Wasserprobe), Brotkontrolle und die bei der Probenentnahme zu beobach-
tenden Vorschriften unterrichtet. Ueberdies wurden sie auch auf die in der
revidierten Lebensmittelverordnung enthaltenen Neuerungen aufmerksam
gemacht.

Die Zahl der untersuchten Proben steht gegeniiber dem Vorjahr um
etwa 340 zuriick. Hs ist dies in der Hauptsache darauf zuriickzufiihren,
dass von den beiden Lebensmittelinspektoren in Anbetracht der Lebensmittel-
knappheit weniger Proben erhoben wurden als in normalen Zeiten, indem
sie sich darauf beschrinkten, nur dann Proben zu erheben, wenn ein be-
stimmter Verdacht vorlag. Auch von den Ortsexperten gingen aus diesem
Grunde weniger Proben ein. Was im letzten Bericht iiber die Lebensmittel-
knappheit bemerkt wurde, trifft heute in vermehrtem Masse zu. Fiir den
kontrollierenden Beamten ist es recht bemiihend, wenn ihm beim Betreten
der Spezereiliden leere Kasten, Schubladen und Gestelle entgegengiihnen.
Ausser einigen rationierten Lebensmitteln, wie Zucker, Reis, Teigwaren,
Mehl und wenn es gut geht etwas Mais, ist meist nicht viel vorhanden.
In den Wirtschaften gestaltet sich die Kontrolle ebenfalls einfacher als frither
da die Auswahl an Getriinken keine grosse mehr ist. Abgesehen von ein-
zelnen gut besuchten Wirtschaften sind Wein und Bier durch den Most
stark verdréingt worden. Mit der Richtigstellung der Weinkarte, so dass
sie mit den vorhandenen Weinen iibereinstimmt, hat man seine liebe Not.
Hinsichtlich der Bezeichnung der Spirituosen in den Wirtschaften macht
sich eine entschiedene Besserung bemerkbar. Die Ordnung und Reinlichkeit
in den Kellern gibt weniger mehr Anlass zu Verwarnungen als frither. Das
Kellerweisseln ist iiberall, wo es angeordnet wurde, willig durchgefiihrt worden.
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Die Titigkeit der Ortsexperten ist im Berichtsjahr in vermehrter Weise
in Anspruch genommen worden, indem ihnen von der kantonalen Lebens-
mittelfiirsorgekommission die Kontrolle iiber Verwendung und Verkauf der
Mahlprodukte, Aufbewahrung und Verkauf des Brotes, Innehaltung der Hochst-
preise sowie die Bestandesaufnahme der Lebensmittelvorrite iibertragen
worden ist. Leider dauert der hiufige Personenwechsel unter den Orts-
experten an, eine Folge der Schwierigkeiten, welchen diese Organe bei der
Ausiibung ihrer Obliegenheiten haufig begegnen. Kam es doch verschiedent-
lich vor, dass Milchlieferanten ihnen gegeniiber erklirten, sie wiirden eine
Probenentnahme mit der FEinstellung ihrer Milchlieferungen beantworten!
An einzelnen Orten scheinen sich eben die Bauern keinen Pfifferling um die
vom Bundesrate getroffenen Massnahmen zur Sicherung der Lebensmittel-
versorgung zu kiimmern; sie behalten einfach die Milch zuriick, um daraus
Butter zu gewinnen, die sie durch Schleichhandel leicht absetzen konnen,
wihrend die abgerahmte Milch zur Viehaufzucht verwendet wird.

Zug. An Stelle des im Juni 1917 verstorbenen Herrn Prof. Bieler wurde
Herr Dr. J. Hux zum Kantonschemiker gewihlt. Die Laboratoriumseinrich-
tung wurde um eine bakteriologische Abteilung fiir Trinkwasseruntersuchungen
erweitert. Im Dezember wurden 2 dreitigige Kurse fiir Ortsexperten ab-

gehalten. Sie wurden im ganzen von 17 Teilnehmern, 11 Kantons- und
6 Stadtpolizisten, besucht.

Ireiburg. Infolge der bestéindig anwachsenden Schwierigkeiten, die sich
der Beschaffung der Lebensmittel entgegenstellen, sind auch weniger Proben
zur Untersuchung eingesandt worden. Namentlich die Untersuchungen von
Speisefetten und Speisedlen sind auf bisher noch niemals beobachtete Ziffern
zuriickgegangen. '

Solothurn. 1In vielen Wirtschaften ist das Bier fast giinzlich durch den
Most verdringt worden. Weinkarten und Fassaufschriften stimmen noch
immer nicht iiberall miteinander iiberein; auch herrscht in vielen Kellern
noch zu wenig Reinlichkeit. In den meisten Spezereihandlungen waren nur
kleine Vorrdte vorhanden. Infolge der Rationierung ist vielenorts Miss-
stimmung entstanden. In vielen (Gemeinden hat sich eine wirksame Lebens-
mittelkontrolle eingelebt. Daneben gibt es leider auch noch solche, wo
withrend des ganzen Jahres keine einzige [nspektion ausgefithrt wurde.

Baselland. Ziemlich héufig trifft man noch unreinlich gehaltene oder
mangelhaft beschaffene Wirtschaftskeller an, und in vielen Wirtschaftslokalen
fehlen immer noch die vorgeschriebenen Spiilvorrichtungen. Auch die Wein-
karten und Fassaufschriften bieten alljithrlich Anlass zu Beanstandungen.

Schaffhausen. Es finden sich immer noch Wirtschaften ohne Wasser-
Zu- und Ableitung fiir Spiilzwecke und zwar auch an Orten, wo die Ka-
nalisation vorhanden ist.

Appenzell 1.-Rh. Der kantonale Lebensmittelinspektor besuchte im La-
boratorium von St. Gallen einen dreitéigigen Kurs iiber Untersuchung von
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Butter und Kise. Die abnormen Zeitverhiltnisse wirken auch erschwerend
auf die Durchfithrung der Lebensmittelkontrolle, indem viele Ortsexperten
mit anderver Arbeit iiberlastet sind.

St. Gallen. Mit dem zunehmenden Mangel und Teurerwerden siimtlicher
Lebensmittel und Bedarfsartikel tritt auch das Bestreben der unredlichen
Bereicherung auf Kosten der Konsumenten immer stirker in die Erschei-
nung. Die Kontrolle der Lebensmittel ist deshalb wohl noch niemals so
dringend notwendig gewesen, wie unter den gegenwirtigen Verbiltnissen.
Anderseits miissen aber die Anforderungen an die Qualitéit der Lebensmittel
mit den EKinfuhrschwierigkeiten und der damit gesteigerten Gefahr der Ver-
derbnis wiihrend des Transportes in Einklang gebracht werden. Wer vorher
an den (enuss von erstklassigen ausléindischen Lebensmitteln wie Reis,
Kaffee, Zucker etc. gewohnt war, der muss heute seine Anspriiche herab-
stimmen, und manche Ware, die frither von der Lebensmittelkontrolle hiitte
zuriickgewiesen werden diirfen, muss heute als geniessbar anerkannt werden.
Havarierte Lebensmittel miissen, soweit irgendwie moglich, durch Auslese,
Waschen, Trocknen ete. wieder hergestellt werden.

Graubiinden. HKs wurden Instruktionskurse abgehalten fiir die neu ein-
gesetzten Ortsexperten des Ober- und Unterengadins und des Miinstertales.

Wiihrend bisher den essbaren Schwémmen, die in einzelnen Gegenden
des Kantons sehr reichlich vorkommen, kaum Beachtung geschenkt wurde,
hat sich in letzter Zeit ein reger Verkehr mit solchen entwickelt.

Aargau.- Die wirtschaftlichen Verhiltnisse #usserten sich in einer stark
verminderten Inmanspruchnahme des Laboratoriums durch die ortlichen Ge-
‘sundheitskommissionen. Vorab hiingt dies damit zusammen, dass die Gemeinde-
beamten durch die verschiedenen Kriegs- und Notstandsmassnahmen stark
in Anspruch genommen werden, worunter neben der Lebensmittelkontrolle
auch noch andere wichtige Aufgaben zu leiden haben. Zum andern macht
sich eine immer bedenklicher werdende Knappheit nicht bloss an unent-
behrlichen, sondern iiberhaupt an den meisten Nahrungs- und Genussmitteln
bemerkbar. Wihrend man frither echer iiber eine Wareniiberfitllung und
damit ofters verbundene mangelhafte Ordnung in vielen lindlichen Spezerei-
geschiften zu klagen hatte, lauten heute die Berichte der Inspektoren fast
durchwegs: «Warenvorrat gering» oder «die wenigen vorhandenen Waren
sind in Ordnung». Auch dieser Umstand mag die Gesundheitskommissionen
auf dem Lande zur Reduktion oder Kinstellung ihrer Kontrolltitigkeit ver-
anlasst haben. Ihre Hauptaufgabe muss heute darin bestehen, fiir eine
moglicht zweckméssige Aufbewahrungsart der vorhandenen Lebensmittel zu
sorgen, um Verluste nach Moglichkeit zu verhindern. Mit der starken Ver-
minderung der Lebensmitteleinfuhr hiingt auch zusammen, dass von der
Grenzkontrolle bloss 2 Proben eingesandt worden sind.

Tessin. Mit dem Preisaufschlag fiir Lebensmittel haben auch die Lebens-
mittelfilschungen in erschreckender Weise zugenommen.
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Wallis. Vom 24.—26. Mai wurde ein deutscher, vom 29.—31. Mai
ein franzosischer Instruktionskurs fiir neugewihlte Ortsexperten abgehalten.
Dabei wurden die Vorprifungen auf das allernotwendigste beschriinkt, dafiir
aber umso grosserer Nachdruck auf Kenntnis der Vorschriften, namentlich
der bei den Probenentnahmen zu beobachtenden Formalitiiten, gelegt. 5 Teil-
nehmern konnte der Fihigkeitsausweis nicht erteilt werden.

Bier und Bierausschank,

Ziirich (Kanton). 1 Probe musste wegen starker Hefetriibung bean-
standet werden. Das im Jahresbericht von 1916 erwiihnte, aus Kartoffel-
glukose und Riibenzuckermelasse hergestellte «Firbebier» wurde unter
amtlicher Aufsicht vernichtet, weil es infolge eingetretener Zersetzung und
starker Schimmelbildung unbrauchbar geworden war. Der Bierkonsum ist
stark zuriickgegangen, und damit sind auch die Bierausschankvorrichtungen
seltener geworden. Diese waren, im (tegensatz zu friither, meist sauber.

Ziirich (Stadt). Die 21 Bierbeanstandungen erfolgten ausschliesslich
wegen zu geringem Stammwiirzegehalt. 12 Beanstandungen betrafen aus-
lindische Biere. Der geringste Stammwiirzegehalt betrug 5,92 9.

Urkantone. Grossere Mengen von Flaschenbier mussten wegen Triibung
beanstandet werden. An der geringeren Haltbarkeit des Bieres mag der
Umstand mit schuld sein, dass es wegen Mangel an Absatz oft lange
gelagert werden muss. '

Glarus. 1 Bier wurde wegen verunreinigten Flaschen, 1 wegen Hefe-
tritbung beanstandet.

Freiburg. Des hohen Bierpreises wegen haben viele Wirte auf den
Ausschank von offenem Bier verzichtet.

Solothwrn. Von den 8 zur Untersuchung gelangten Bieren enthielten
2 zu wenig Extrakt (weniger als 8 g im Liter), 1 war verdorben und 1
verunreinigt. Bei den Inspektionen wurden hiufig triibe Flaschenbiere ange-
troffen; sie wurden meist den betreffenden Brauereien zur Verfiigung
gestellt.

Appenzell A.-Rh. Der Bierkonsum hat bedeutend abgenommen; in
verschiedenen Gemeinden kommt iiberhaupt kein offenes Bier mehr zum
Ausschank. Mehrmals, musste Flaschenbier wegen Tritbung beanstandet
werden.

Graubiinden. Vielfach ist verdorbenes Bier angetroffen worden. Die
Herabsetznng des Stammwiirzegehaltes auf 8 %, hat Zur Folge gehabt, dass
die diinnen Biere nicht so haltbar sind wie die frithern, aus 12 % iger
Stammwiirze hergestellten. Namentlich zur warmen Jahreszeit geht die
Verderbnis sehr schnell vor sich. Der hohe Preis im Verein mit der gerin-
gen Haltbarkeit hat iibrigens einen starken Riickgang des Bierverbrauchs
zur Folge gehabt.
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Aargau. Fine aargauische Bierbrauerei brachte einen sogenannten Bier-
ersatz oder ein « Kriegshier Hella», das aus einer nicht einmal 2 % igen
Stammwiirze hervorgegangen war und durchschnittlich 0,25 9, Alkohol und
etwas tiber 1 g Extrakt im Liter aufwies, in den Handel, und zwar in
Flaschen mit Aufschriften, aus denen geschlossen werden musste, es
handle sich um richtiges Bier. Die betreffende Brauerei wurde verzeigt

und der Verkauf des Bieres untersagt.

Thurgau. Die Erhebungen, inwieweit die Biere den herabgesetzten
Anforderungen entsprechen, haben folgendes ergeben: Die Stammwiirze,
aus der die Biere hervorgegangen sind, betrug: im Oktober bei 6 Proben
8—9 %; weniger fand sich in keiner Probe; im April bei 3 Proben 9,1—109,,
bei 6 Proben 10—11°% wund bei 1 Probe 11—12 9. Der Alkoholgehalt
schwankte zwischen 25—38 und der Extraktgehalt zwischen 29—47 g im
Liter. 6 Biere waren wegen starker Triibung zu beanstanden.

Tessin. Die Herabsetzung des Stammwiirzegehaltes hat auch die Halt-
harkeit des Bieres stark beeintriichtigt. Aus diesem Grunde mussten sehr
haufig Flaschenbiere beanstandet werden. Der Bierkonsum ist bedeutend
zuriickgegangen; auf dem Lande sind die Bierpressionen geradezu zur
Seltenheit geworden. :

Wallis. Sdamtliche Brauereien des Kantons Wallis haben die Vorschrift,
dass das Bier aus einer Stammwiirze von mindestens 8 und hichstens 9 9
hergestellt werden soll, mit dusserster Gewissenhaftigkeit beobachtet. 1 Bier
musste wegen Tritbung beanstandet werden.

Newenburg. 1 Bier musste wegen zu hohem Stammwiirzegehalt (10,3
statt hochstens 9 %) beanstandet werden, auch ein Hinweis auf die wirt-
schaftliche Notlage!

Genf. Die Untersuchungen von 55 Genfer- und andern Schweizer
Bieren haben dargetan, dass die neueste Vorschrift betreffend Stammwiirze-
gehalt gewissenhaft beobachtet wird. Ueberschreitungen der Hochstgrenze
wurden gar keine, Unterschreitungen des Mindestgehaltes nur ganz unbe-
deutende beobachtet. Durchschnittsgehalt: Alkohol 2,51, Extrakt 3,498 und
Stammwiirze 8,51 Gewichtsprozent.

Branntweine und Liqueure.

Ziirich (Kanton). 1 Probe Kirsch und 5 Proben Tresterbranntwein
mussten als Verschnitt-Ware beanstandet werden.

Zitrich (Stadt). 16 Kognak, 2 Rum und 9 Obsttresterbranntweine wur-
den beanstandet, weil sie als Qualit'si,tsprbdukte bezeichnet worden waren,
withrend sie nach der Untersuchung bloss Verschnittware darstellten; 3
Rum und 2 Kognak wurden als kiinstliche Branntweine erkannt, und 4
« Obsttresterbranntweine » bestanden aus gewohnlichem Sprit; einem Trester-
branntwein war Formaldehyd beigemischt worden, ob absichtlich oder zu-
fallig, konnte nicht ermittelt werden.



Bern. Die 67 Beanstandungen von Spirituosen erfolgten wegen falscher
Bezeichnung und Verdorbenheit.

Luzern. Die Beanstandungen betrafen unrichtig bezeichnete Brannt-
weine.

Urkantone. Die Verhiiltnisse im Branntweinhandel haben sich durch
den Krieg vollstindig gedindert. Verschiedene grosse Brennereien, die sich
sonst auf die Kirschwasserdestillation verlegten, haben aus Mangel an
Rohmaterial die Fabrikation auf ein Mindestmass beschriinkt und sich auf
den Handel mit Tresterbranntwein verlegt. Bei den ungewohnlich hohen
Preisen, die fiir Obstbranntweine bezahlt werden, scheint der Handel sehr
eintriiglich zu sein.

Freiburg. Von den 22 Beanstandungen erfolgten 19 wegen unrichtiger

Bezeichnung, 3 wegen zu starker Verdiinnung.

Solothurn. Ks erfolgten Beanstandungen wegen Verwendung von ver-
dorbenem Rohmaterial (1 Fall), Absinthiihnlichkeit (1 Fall), zu wenig Al-
kohol (4 Fille) und unrichtiger Bezeichnung (6 Fille). :

DBaselstadt. Nach der Kirschenernte wurden von mehreren Seiten Kir-
schenmaischen zur Untersuchung eingesandt, weil der Verdacht bestund,

diese seien mit Wasser versetzt werden. Veranlassung zu diesem Verdacht

gab in allen Féllen die diinnfliissige Beschaffenheit der Maischen, die aber
nach dem Untersuchungsergebnis wohl darauf zuriickzufiihren ist, dass die
Maischen in vollstindig vergorenem Zustand bei den Empfiingern einge-
troffen waren.

Thurgau. 27 Branntweine mussten wegen unrichtiger Bezeichnung be-
anstandet werden.

Neuenburg. Die Mehrzahl der beanstandeten Branntweine bildeten «Ver-
schnitte », die weniger als das vorgeschriebene Minimum der betreffenden
Qualititsspirituosen enthielten.

Genf. Echte Qualititsspirituosen finden sich nur noch selten im Ver-

kehr; meist gelangen kiinstliche oder verschnittene Branntweine zum Aus-
schank.

Brot.

Ziirich (Stadt). Die Brotkrankheit (fadenziehendes Brot) wurde wiihrend:

der heissen Monate ofters beobachtet. Schuld an dieser Erscheinung war
meist der Umstand, dass das Brot nach dem Ausziehen aus dem Ofen
- wegen Platzmangel nicht geniigend rasch abgekiihlt werden konnte.” Es kam
aber auch vor, dass die Brotkrankheit auf ungeniigendes Ausbacken zuriick-
gefiihrt werden musste. Da im Kanton Ziirich eine Hochstgrenze fiir den
Wassergehalt des frischen Brotes noch nicht festgesetzt ist, ist das Kin-
schreiten gegen ungeniigend ausgebackenes Brot mit grossen Schwierig-
keiten verbunden.



Urkantone. Die ofters gehorten Klagen iiher schlechtes Brot sind ver-
~ mutlich zum Teil auf das stéirkere Ausmahlen des Getreides zuriickzu-
fithren. In den Biickereien geben die Lokale und Einrichtungen verhilt-
nismiissig wenig Anlass zu Beanstandungen, hiufiger dagegen das Brot in
Bezug auf das Gewicht. Verschiedentlich wurde von Biickern die Ansicht
vertreten, dass sémtliche Brote ein Mindergewicht von 59, aufweisen
diirfen, eine Ansicht, die offenbar dem Sinne von Art. 76 der Lebens-
mittelverordnung nicht entspricht. Wegen Abgabe von frischgebackenem
Brot wurde ebenfalls mehrmals Strafklage eingereicht.

Freiburg. 2 Bicker wurden verzeigt wegen ungeniigender Reinlich-
keit und 15 wegen Verkaufes von zu leichtem Brot.

Baselstadt. Die Ueberwachung der Bickereien in Bezug auf die An-
forderungen der Brotversorgung wurde einem besonderen Biickereiinspektor
iibertragen.

Unter der Bezeichnung « Griessersatz Granola» wurde zum Preise von
Fr. 2. — per kg ein Priparat in den Handel gebracht, das aus gemahlenen
Abfillen eines aus Weizenmehl hergestellten Gebiickes bestand. Nach der
Analyse hatte die Ware etwa die Zusammensetzang eines Zwiebacks. Als
Spezialprodukt war dafiir kein Hochstpreis angesetzt und es konnte daher
gegen den offenbar viel zu hohen Preis nicht eingeschritten werden.

Fadenziehendes Brot wurde mehrfach beobachtet, besonders seitdem
es erst am dritten Tage nach dem Backen verkauft werden durfte. Mit der
Einfithrung der Brotkarte wurde durch Verfiigung des Sanitéitsdepartementes
den Biickern vorgeschrieben, dass das Brot beim Verkauf unaufgefordert
vorgewogen werden miisse und nur noch nach Gewicht verkauft werden diirfe.

Zahlreiche Untersuchungen von brotkartenfreiem Gebiick liessen er-
kennen, dass zu solchem hauptsichlich Kartoffel- und Reisstirke, daneben
aber auch Maismehl, Maisstirke, Erbsenmehl und Gerstenmehl verwendet
werden. Auch Mehl von Pferdebohnen wurde verbacken, wobei in einigen
Fillen das (Gebiick einen so schlechten Geschmack aufwies, dass es unver-
kauflich war. Eine Mischung von Maisstirke mit Pferdebohnenmehl scheint
sich aber zu bewihren.

Appenzell I1-Rh. In mehreren Bickereien musste wegen Verwendung
von unsauberen Teigtiichern eingeschritten werden. Wegen Verkauf von zu
leichtem Brot erfolgte eine Anzeige.

St. Gallen. Wihrend der heissen Sommer- und Herbstmonate trat die
Brotkrankheit in vielen Gemeinden auf und richtete grossen Schaden an,
um so mehr, als nur altbackenes Brot zum Konsum abgegeben werden
konnte. Als bestes Bekidmpfungsmittel erwies sich der Ersatz der Press-
hefe durch Sauerteig und eine langsame Girungsfithrung bei moglichst
niedriger Temperatur. ,

Aargau. Gegen den Versuch einzelner Biicker, Brotlaibe im Gewichte
von 340—475 g in den Verkehr zu bringen, wurde eingeschritten und ver-
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langt, dass auch diese Brotchen den in Art. 75 und 76 der Lebensmittel-
verordnung enthaltenen Gewichtsvorschriften gemiiss, d. h. innerhalb der
zuliissigen Toleranz in 0,5 kg schweren Laiben herzustellen seien.

Thurgau. Ueber die Brotkrankheit, die schon vor dem Kriege in ver-
schiedenen Biickereien arge Betriebsstorungen verursacht hatte, sind wihrend
des letzten Sommers neuerdings viele Klagen eingegangen. Diese Krankheit
scheint sowohl durch den etwas héheren Wassergehalt des Vollbrotes als
auch durch die lingere Lagerung der Brotlaibe vor dem Verkauf begiinstigt
zu werden. Starke Stuerung des Teiges und rasche Abkiihlung des Brotes
nach dem Backen haben sich bis jetzt als die wirksamsten Bekdmpfungs-
mittel erwiesen.

Tessin. Laboratoriumsversuche, bei denen beim Kneten des Brotteiges
nach der Methode von Lapicque und Legendre Kalkwasser verwendet wurde,
ergaben ein Brot, das im Geschmack dem gewdhnlichen Brot iiberlegen
war. Das neue Verfahren bietet aber Schwierigkeiten, namentlich in der
Zubereitung und Klirung des Kalkwassers, die in der Praxis kaum geniigend
tiberwunden werden konnten. Sobald etwas iiberschiissiger Kalk in das
Brot gelangt, erhiilt es einen sehr unangenehmen Geschmack. Finige Bicker
stellten versuchsweise auch Kartoffelbrot her. Als sie aber aufgefordert
wurden, die Ware entsprechend zu bezeichnen und billiger als gewshnliches
Brot zu verkaufen, horten sie damit wieder auf.

Neuenburg. 2 Proben wurden wegen zu hohem Wassergehalt (in alt-
backenem Zustande wesentlich iiber 40 %) beanstandet und ein Kartoffel-
brot wegen ungeniigender Bezeichnung. Infolge der lingeren Lagerung des
Brotes ist im Sommer die Brotkrankheit aufgetreten; wie sich bald heraus-
stellte, wird sie durch feuchte Lokale begiinstigt; die Biicker wurden ent-
sprechend instruiert. '

Im Auftrage des Landwirtschaftsdepartementes wurden Backversuche
nach der Methode Lapicque und Legendre (Kneten mit Kalkwasser), welche
ein schmackhafteres Vollbrot als die bei uns gebriiuchliche Knetmethode
liefern soll, durchgefithrt. Das nach der neuen Methode erzielte Brot war
dusserlich etwas heller aber weniger hoch als das gleichzeitig und mit dem-
selben Material nach der alten Methode hergestellte. In frischem Zustande
mundete es vorziiglich; der bitter-siiuerliche Geschmack des Vollbrotes war
gemildert; die Krume unterschied sich nicht wesentlich von der des ge-
wohnten Brotes; auch die chemische Untersuchung ergab iibereinstimmende
Resultate, selbst im Aschengehalt. Die Gutachten der zur Kostprobe bei-
gezogenen Bicker wichen ziemlich stark von einander ab. Nach ihrem
Befund war der (feschmacksunterschied zwischen dem neuen und dem bis-
herigen Brot nicht wesentlich grosser, als er auch zwischen Brot, das von
verschiedenen Biickern nach bisherigem Verfahren aus ein und demselben
Mehl hergestellt wird, zu finden ist. Unter den Hiinden weniger gewandter
Bécker diirfte die durch das Kalkwasser bewirkte Milderung des Geschmackes
wohl auch noch unbedeutender ausfallen, als bei diesen Versuchen. Die
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Zubereitung und Kontrolle des Kalkwassers wiirden iibrigens auch kleinere
Unkosten und etwas Mehrarbeit verursachen, denen sich wohl die wenigsten
Bécker ohne Brotpreiserhthung unterziehen wiirden, Endlich wire auch
noch zu befiirchten, dass durch Verwendung von unreinem Kalk oder bei
nicht geniligend sorgfiltiger Zubereitung des Kalkwassers (das zu den Ver-
suchen benttigte Kalkwasser war im Laboratorium hergestellt worden) der
- (zeschmack des Brotes leiden kionnte. Alles in allem erscheinen, auch wenn
durch die Methode Lapicque und Legendre der Geschmack des Vollbrotes
tatsiichlich etwas verbessert werden kann, die Vorteile nicht geniigend gross,
um das bisherige einfachere Verfahren gegen das neue einzutauschen.

Genf. Auf behordliche Anordnung hin wurden nach einem von franzo-
sischen Autoren empfohlenen Verfahren bei der Herstellung von Brotteig
Versuche mit Kalkwasser ausgefithrt. Die bisherigen Ergebnisse waren
wenig befriedigend, was jedoch die Weiterfithrung der Versuche in grosserem
Massstabe keineswegs hindern soll. Bis jetzt war der Unterschied zwischen
dem neuen und dem bisherigen Brot eher geringer, als er auch zwischen
dem nach altherkémmlichem Verfahren von verschiedenen Biickereien aus
ein und demselben Material hergestellten Brot beobachtet werden konnte.

Butter.

Ziirich (Stadt). Von den untersuchten Butterproben enthielten 3 zu
wenig Fett, 2 erwiesen sich als Margarine und eine war griinspanhaltig.
Der Mindestgehalt an Fett betrug bloss 41,7 9.

Bern. Es erfolgten 2 Beanstandungen wegen ungeniigendem Fett-
gehalt.

Freiburg. Es erfolgteri 7 Butterbeanstandungen, 6 wegen ungeniigendem
Fettgehalt und 1 wegen Verdorbenheit.

Baselstadt. Die Butter ist recht selten geworden und kommt daher
nicht mehr so hiufig wie frither ins Laboratorium. Eine Béuerin brachte
Butter mit nur 71,5 % Fett auf den Markt und erhob gegen die erfolgte
Beanstandung den Einwand, die Milch, woraus die Butter gewonnen wurde,
sel mager gewesen.

Schaffhausen. Butter fehlte fast ginzlich auf dem Markt, so dass von
dort her keine Probe zur Untersuchung kam. Die im Kanton Schaffhausen
in nicht unbetréichtlicher Menge hergestellte Butter wurde meist unter der
Hand verkauft, héufig nach auswiirts.

Appenzell A.-Rh. In -einem Verkaufsladen wurde Buftter in unmittel-
barer Néhe von Ziindhdlzern gelagert; der bei der Inspektion vorgefundene
Buttervorrat hatte darunter bereits wesentlich gelitten.

St. Gallen. In 3 Fiallen wurde Vorbruchbutter als erstklassige Ware,
in einem andern Margarine als Butter zu verkaufen gesucht. Ein Hindler
bot seine Margarine als « Margarine-Stockbutter » an. Eine Butter mit einem
Séuregrad von 35,1 musste als verdorben beanstandet werden. Ein « Butter-
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Ersatz Marke Dejeuner» erwies sich als eine wohlschmeckende Mischung
von Kokosnussfett mit gemahlenen Haselniissen; das Surrogat kostete aber
Fr.11.— per kg, also annéhernd doppelt so viel als Butter.

Graubiinden. Samtliche Butterbeanstandungen betrafen verdorbene
Ware. Infolge langer Lagerung und ganz unzweckmiissiger Aufbewahrung
sind erhebliche Mengen von Butter derart verdorben worden, dass sie nicht
einmal mehr als Einsiedebutter verwendet werden konnten. FEs ergaben sich
Sturegrade bis tiber 30.

- Tessin. Kine « Butter » erwies sich als Mischung von geringwertigen
Speisefetten.

Wallis. 2 Butter mussten wegen Verdorbenheit beanstandet werden.

Neuenburg. Trotzdem die Butter ein seltener und teurer Artikel geworden
ist, erwiesen sich einige als «Tafelbutter » verkaufte Produkte als mehr
oder weniger ranzig.

Genf. Da infolge der starken Nachfrage die verschiedenen Speisefett-
gorten fast alle zu gleich hohen Preisen verkauft werden, sind auch die
frither iiblichen Butterverfilschungen mittels billigerer Fettwaren nahezu
giinzlich verschwunden. Die von den Butterzentralen gelieferte Butter war
von einwandfreier Beschaffenheit.

Eierkonserven.

Zirweh (Stadt). Von einer Anzahl im Privatauftrag untersuchten ge-
trockneten Eieralbuminen besassen zweil einen Faulnisgeruch und -Geschmack
und konnten daher fiir Genusszwecke nicht verwendet werden.

Essig und Essigessenz.

Ziirich (Stadt). 13 Weinessige mussten wegen KEssigilchen, 10 wegen
zu starker Verdiinnung beanstandet werden. Die 28 beanstandeten Speise-
essige enthielten unter 47, Essigsiure oder waren verdorben.

Luzern. Ein « Essig» enthielt bloss 0,59 Essigsiure.

Solothurn. 2 Proben Essigessenz waren durch empyreumatische Stoffe
verunreinigt und 16 Weinessigproben enthielten zu wenig zuckerfreien
Extrakt.

Baselstadt. Unter der Bezeichnung « Holzapfelessig» sollte ein Produkt
von folgender Zusammensetzung in den Verkehr gebracht werden: Alko-
hol 3,4 %, (Vol.), Extrakt 43,9, Gesamtsiure 20,1 und fliichtige Séure 1,3 g
im Liter. Demnach handelte es sich also tatsiichlich nicht um Essig, sondern
um Holzipfelwein, der aber schwerlich Liebhaber finden diirfte.

Schaffhausen. Unter den Waren, denen meist zu wenig Aufmerksamkeit

geschenkt wird, steht der Essig an erster-Stelle. Immer und immer wieder
finden sich Essigvorrite, die von Essigilchen wimmeln.
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St. Gallen. Am meisten fithrten die von kleinen Spezereihéindlern selbst
hergestellten Weinessige zur Beanstandung, weil sie unfertig, d. h. noch
alkoholhaltig, zu schwach an HEssigsiure, dabei oft triib und schmutzig
waren.

Thurgauw. 14 Essige wurden als den Vorschriften nicht geniigend be-
anstandet.

Wallis. 3 Sorten enthielten zu wenig Essigsiure und 2 als Weinessig
bezeichnete Produkte stellten sich als gewidhnliche Hssige heraus.

Genf. Zahlreiche Kssige enthielten Essigiilchen, eine Folge ihres zu
geringen Kssigsiuregehaltes.

Fleisch und Kleischwaren.

Ziirich (Kanton). 2 Proben Speck mussten wegen Verdorbenheit als
unbrauchbar erklirt werden. 1 Probe amerikanischer Speck musste weil
borhaltig und eine Probe Fleischkiise wegen Mehlzusatz beanstandet werden.

Zirich (Stadt). 2 Wurstproben enthielten kiinstlich gefirbte Darmum-
hiillungen, eine weitere war mit Stirkemehl versetzt. 4 Proben von ge-
riluchertem amerikanischem Speck waren ranzig und ein Vorrat von Sar-
dinenkonserven musste, weil vollstindig zersetzt, als ungeniessbar erklirt
werden,

Bern. Grosse Posten von Fleischkonserven mussten wegen hochgra-
diger Verdorbenheit beanstandet werden. Offenbar hatte der Fabrikant in
seiner Herstellungsmethode kein grosses Zutrauen, indem er seine Fabri-
kate nur auf die Dauer von 3 Wochen garantierte. Eine in den &ussern
Partien griinlich verfirbte Probe von Schweinefleisch erwies sich als stark
kupferhaltig.

Urkantone. Der Unfug, dem Wurstbrit Mehl zuzusetzen, taucht immer
wieder vereinzelt auf. ‘

Freiburg. 2 Wurstproben wurden wegen Verdorbenheit beanstandet.

Baselstadt. Ein geriucherter Speck besass einen so intensiven an Teer
oder Karbolsiure erinnernden Geruch und Geschmack, dass von mehreren
Seiten der Verdacht geiiussert worden war, er sei mit einem karbolséiure-
haltigen Priiparat behandelt worden, und es wurde deshalb eine Priifung
auf Phenole und im besonderen auf Karbolsiure verlangt. Aus dem Befund
durfte geschlossen werden, dass eine Behandlung mit phenolhaltigen Pri-

_paraten nicht stattgefunden habe, und dass der Speck wegen seines Phe-

nolgehaltes jedenfalls nicht als gesundheitsschiidlich zu betrachten sei.
Kin sogenannter Fleischsaft bestand aus einer etwa 50 % igen Leim-
losung und enthielt weder koagulierbares Kiweiss, noch Fleischbasen. Ks
handelte sich um ein Nebenprodukt bei der Gewinnung von Fett aus
Knochen. Ein Fleischbindemittel erwies sich als aus Kasein bestehend, also
als identisch mit dem schon 1904 untersuchten Fleischbindemittel « Musalina».
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St. Gallen, Der Mangel an gutem tierischem Speisefett fithrte zur Her-
stellung von Wiirsten mit Talgzusatz. Sie enthielten harte Brocken von
Rindstalg und zeigten entsprechend unangenehmen Geschmack. Andere
Wiirste, die nach Name und Preis aus Muskelfleisch hitten bereitet sein
sollen, wiesen Zusatz von Leber, Lunge und Blut auf. Unansehnliche, iibel-
riechende Wiirste waren an den offenen Enden dicht mit Maden besetzt.
Eine Bratwurst enthielt 4,2, zwei Rauchwiirste 4,5 und 6 % Weizenmehi.
Kine unter dem Namen Hackbraten als feines Gemengsel von Hackfleisch,
Mehl oder Brot (6,8—10 9%,) und Gemiise samt Sauce in warmem Zustande
abgegebenes Fleischgericht fand im Publikum sehr gute Aufnahme. Die
liecbe Konkurrenz klagte aber die Verkiiufer bei der Gesundheitskommission
ein, weil hier eine Uebertretung des Mehlverbotes fiir Wurstwaren vor-
liege. Die Gesundheitskommission hat deshalb die Fabrikation dieses Prii-
parates untersagt. In guten Treuen kann man aber der Meinung sein,
dass der Hackbraten, der nicht bloss mit Fleisch, sondern auch mit zer-
schnittenem Gemiise (Kohl, Blumenkohl, Gelbriiben ete.) bereitet wird,
keine Wurstware, sondern eine besondere Art von Fleischgericht sei, wo-
rauf das Mehlverbot keine Anwendung finden kinne.

Thurgau. 1 Wurstprobe enthielt 6 %, Mehl. Das Gewicht der Cervelat-
wiirste, die zu 30—40 Rappen verkauft werden, schwankte zwischen 69 und
120 g, das der «Schiiblinge », fiir welche 40—55 Rappen verlangt wer-
den, zwischen 55—150 g; iiberdies entsprachen die hohern Preise keines-
wegs immer einem hohern Gewicht. Aehnliche Missverhiltnisse zeigten sich
auch bei den Bratwiirsten und bei den «Landjigern». Angesichts der
grossen Bedeutung der erwihnten Wurstwaren als Volksnahrungsmittel
sollten, wie dies beim Brot geschehen ist, gesetzliche Grundlagen erlassen
werden, welche den Organen der Lebensmittelkontrolle ermoglichen wiirden,
gegen Uebervorteilungen einzuschreiten,

Wallis. Die 4 Beanstandungen betreffen verdorbene Fleischwaren und
mit Mehl versetzte Wiirste.

Genf. Es erfolgte eine einzige Beanstandung wegen Mehlzusatz zu
Fleischwaren.

Fruechtsifte.

Baselstadt. 1 Zitronensaft war durch Einwirkung von Hefe und Schim-
melpilzen verdorben und hatte dabei etwa die Hilfte seines urspriinglichen
Gehaltes an Zitronensiiure eingebiisst.

Thurgauw. 9 Fruchtsifte mussten wegen kiinstlicher Streckung bean-
standet werden.

Gemiise, frisches.

Ziirich  (Kanton). 5 von der Grenzkontrolle gemeldete Sendungen
frisches Gemiise (Bohnen und Eierkiirbisse) erwiesen sich als teilweise ver-
dorben. Sie wurden unter amtlicher Aufsicht erlesen.
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Buaselstadt. Tm Spiitherbst wurde vielfach dariiber geklagt, dass gewisse
Kartoffeln auslédndischer Herkunft im gekochten Zustande einen séuerlichen
und zugleich etwas brennend-adstringierenden Nachgeschmack zeigten, der
sie fiir viele Leute ungeniesshar machte und in mehreren Fallen Erbrechen
bewirkte. Es liess sich leider nicht ermitteln, worauf diese unangenehme
Eigenschaft zuriickzufithren ist.

(Hemiisekonserven.

Newenburg. Ein fiiv die Truppen bestimmtes Sauerkraut war vollstéin-
dig verschimmelt und musste als ungeniessbar bezeichnet werden.

Glewiirze.

Ziirich (Stadt). 2 Gewiirzpulver enthielten zu viel anorganische Be-
standteile: bei einem war ein Zusatz von Quarzsand nachweisbar. 1 Safran
bestand fast nur aus Griffeln, 1 Pfefferpulver enthielt sehr viele Schalen
beigemischt und 1 als Kiimmel verkauftes Gewiirz bestand aus Dillfriichten.

Bern. 1 Probe Paprika hatte einen zu hohen Aschengehalt und 1
Pfefferpulver war infolge feuchter Lagerung verdorben.

Luzern. 1 Anispulver enthielt 10,2 °% Asche; es war kohlensaurer
Kalk beigemischt worden.

Freiburg. 1 Zimt wurde als extrahiert beanstandet.
Solothurn. 2 Proben Tafelsenf enthielten zu viel Stirke.

Baselstadt. Unter Bezeichnungen wie « Alexaindergewlirz», « Birnbrot-
gewiirz » versuchte man Gewiirzmischungen in den Verkehr zu bringen,
ohne, wie dies Art. 168 der Lebensmittelverordnung vorschreibt, auf den
Packungen die Bestandteile anzugeben. Wiithrend der Zeit der Zuckerknapp-
heit ersetzte ein Fabrikant den Zucker eines «Vanillezuckers» durch Mais-
stiirke, verkaufte aber die Mischung unter der alten Bezeichnung weiter.
In einem gemahlenen Seychellenzimt wurden nur 0,79 &therische Oele
gefunden. Pulver von weissem und schwarzem Pfeffer waren reichlich mit
Pfefferschalen verfilscht.

St. Gallen. Unter dem Namen « Guadeloupe-Zimmt > erschien im Han-
del ein braunes Pulver aus einer dem Zimmt vollig fremden Rinde mit
Kampher- und Bittergeschmack, ein ginzlich unbrauchbares Surrogat.

Thurgau. 2 Gewiirze wurden wegen Verunreinigung beanstandet.

Waadt. Mit dem Schwinden der Gewiirzvorriite sind die Verfilschun-
gen zahlreicher geworden. Von 21 untersuchten Proben mussten 15 als
verfilscht beanstandet werden. Als Verfilschungsmittel wurden verwendet
ausgezogene Ware, Mineralpulver, Sandelholz, Sigespihne ete.

Wallis. 1 Zimt wurde als verfilsecht beanstandet.

Neuenburg. 1 Nelkenpulver war mit Nelkenstielpulver verfilscht.
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Genf. Verschiedene Gewiirzpulver enthielten zu viel Mineralstoffe;

offenbar handelte es sich um mit Staub vermischte Reste oder um ver-
mahlene Abfiille. ; ;

Honig.

Ziirich (Stadt). Ein Bienenhonig war mit Invertzucker vermischt, also
als Kunsthonig zu bezeichnen.

Bern. Von 7 untersuchten Honigproben wurden 3 beanstandet. In 2
amerikanischen Honigen fehlten die spezifischen Aromastoffe vollstiindig,
so dass sie bloss als Kunsthonig anerkannt werden konnten, und 1 Schwei-
zerhonig musste als Zuckerfiitterungshonig bezeichnet werden.

Freiburg. 1 Probe wurde wegen unrichtiger Bezeichnung beanstandet.

Baselstadt. Fine als Honig bezeichnete Ware konnte auf Grund der
Fiehe'schen Probe und der Pricipitinreaktion als ein Gemisch von ungefiihr
gleichen Teilen Honig und Invertzucker erkamnt werden. Die Nachschau
betreffend Verwendung eines von auswiirts bezogenen Honigaromas ergab,
dass das Préparat nicht fir Kunsthonigfabrikation, sondern einmal fiir
Konditoreizwecke, ein andermal fiir die Schnupftabakfabrikation bestimmt
war. ;

Appenzell A.-Rh. Ein Kunsthonig musste beanstandet werden, weil
er zu hohen Wassergehalt aufwies und iiberdies durch Ameisen verun-
reinigt war.

St. Gallen. 2 Honige waren mit Zucker versetzt und 1 Kunsthonig
allzu stark geschwefelt, indem er iiber 84 mg schweflige Siure pro kg ent-
hielt. Ein als « Kunsthonig» verkauftes Priparat stellte sich als Konfitiire
mit Orangegeschmack heraus. ‘

Graubiinden. 1 Honig erwies sich als mit Invertzucker verfilscht,
Aargau. 1 «amerikanischer Honig» musste als verfiilscht beanstandet
werden.

Thurgau. Beanstandet wurden: 1 in unzuliissiger Weise aromatisierter
Kunsthonig, ein unrichtig bezeichneter Kunsthonig und 1 verunreinigter
Naturhonig.

Tessin. Kin filschlich unter der Marke des Vereins tessinischer Bie-
nenziichter in den Verkehr gebrachter Honig erwies sich als verfilscht.
Ausser wegen Widerhandlung gegen die Lebensmittelgesetzgebung wurde
der Verkdufer auch vom Bienenziichterverein wegen Betrug vor Gericht
gezogen.

Genf. Kinzelne Firmen verkauften Kunsthonig immer noch unter der
nicht mehr zuliissigen Bezeichnung « mielline ».

Hiilsenfriichte.

Freiburg. 1 Probe wurde beanstandet wegen unrichtiger Bezeichnung.
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Kaffee.
Ziirich (Kanton). 3 durch die Grenzkontrolle gemeldete grissere Sen-
dungen von Rohkaffee waren teilweise havariert, so dass sie erlesen werden
mussten.

Ziirich (Stadt). 1 als «Kaffee» bezeichnetes Préparat bestand aus einer
Mischung von Kaffee- und Getreidepulver.

Bern. 1 gerosteter Kaffee war glasiert, 1 Rohkaffee havariert und ein
weiterer ginzlich verdorben.

Luzern. Bei 3 Einfuhrsendungen, die von der Grenzkontrolle als havariert
gemeldet wurden, konnte die Beschidigung auf ungeschiitzte Lagerung in
den Seehiifen zuriickgefiithrt werden.

Baselstadt. Im Laufe des Berichtsjahres gelangten grosse Mengen von
Kaffee zur Einfuhr, die infolge der Transportschwierigkeiten stark gelitten
hatten und schimmelig geworden waren. Immerhin war die Beschidigung
nur #usserlicher Natur; denn im geristeten Zustande erwies sich dieser
Kaffee, wie auch der daraus bereitete Aufguss, ganz normal im Geruch und
Geschmack.

Kaffeesurrogate.

Ziivich (Stadt). Ks erfolgten 2 Beanstandungen wegen ungeniigenden
oder unzulissigen Aufschriften auf den Packungen.

Bern. 1 Kaffeesurrogat wurde wegen ungeniigender Bezeichnung auf
der Packung beanstandet, ein anderes erwies sich seines ausserordentlich
bitteren Geschmackes wegen als unbrauchbar.

Baselstadt. 1 Kaffeesurrogat, das als « Getreide-Kaffee, combiniert» be-
zeichnet war, bestand vorwiegend aus gerostetem Reismehl, enthielt aber
reichlich Reisspelzen und ca. 6 °0 Sand. Ein anderes Priiparat enthielt als
wesentliche Bestandteile Weizenkleie, Eicheln und Kaffee. Die Weizen-
kleie wurde als wertloser Zusatz betrachtet und dieser deshalb als Ver-
filschung beanstandet. Giinstiger war ein neues Kaffecersatzmittel aus ge-
risteten Aepfeln und Birnen zu beurteilen; es lieferte einen Aufguss von
recht angenehmem Geruch und Geschmack. Die Bezeichnung «Kaffeezusatz»
fiir ein Gemisch von gebranntem Zucker und Kaffee wurde beanstandet.

St. Gallen. Der wasserige Auszug eines Kaffeesurrogats war so stark
sauer, dass er die Milch des Milchkafees sofort zur Gerinnung brachte.

Kakao.

Ziirich (Stadt). 1 «Kakao» war mit Hafermehl verfilscht, und bei
einem «Maiskakao» wurde die Aufschrift als ungeniigend beanstandet.

Freiburg. 1 Kakaoprobe wurde beanstandet, weil sie zu viel Schalen-
teile enthielt.

St. Gallen. 2 als «Kakao» verkaufte Priparate erwiesen sich als
Schokoladen mit 55 und 62 °/y Zuckergehalt.
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Tessin. Als Verfilschungsmittel fiir Kakaopulver wird hiufig Kakao-
schalenpulver verwendet.

Neuenburg. 1 «Gesundheits-Kakao», aus einer Mischung von Kakao-
pulver und andern Pflanzenteilen bestehend, wurde wegen irrefithrender
Bezeichnung beanstandet.

Kise.

Ziirich (Kanton). 165 Stiick Gorgonzola-Kise im Gesamtgewicht von
1688 kg enthielten 489 kg oder 29 % Schwerspat-Rinde. 1 Kriiuterkiise
war wegen Minderwertigkeit und Verdorbenheit zu beanstanden.

Glarus. Kine Probe Rohziger musste wegen stark vorgeschrittener
Féulnis beanstandet werden.

Buaselstadt. Unter der Bezeichnung Rahmkise kam frisch gefiillter
Quark, in Billchen geformt und in Staniol verpackt, in den Handel. Der
Wassergehalt dieser Ware, die kaum schon auf die Bezeichnung Kise An-
spruch machen konnte, betrug bis zu 75 %, und da die Trockenmasse nur
31 % Fett, also weniger als ein dreiviertel fetter Kise, enthielt, musste
der Verkauf unter der zur Tduschung geeigneten Bezeichnung « Rahmkiise »
verboten werden. Die niheren Nachforschungen am Herstellungsort ergaben
denn auch, dass diese Ware nicht etwa unter Verwendung von Rahm,
sondern aus teilweise entrahmter Milch hergestellt wurde. Der Kleinver-
kaufspreis fiir ein Késchen von durchschnittlich 75 g betrug im Mittel
24 Rappen, so dass 1 kg dieser Art von Kiise mit Fr. 8.20, das kg trockener
Kiise aber mit Fr. 12.80 bezahlt werden musste.

Wallis. 1 Kise musste als vollstiindig verdorben beanstandet werden.

Konditoreiwaren.
Baselstadt. Gefrorenes, das von Hausierern auf der Strasse verkauft
wurde, enthielt Saccharin.
Konfitiiren.

Ziirich (Kanton). 3 Konfitiirenproben erwiesen sich wegen vorgeschrit-
tener Zersetzung als ungeniessbar.

Baselstadt. In verschiedenen Konfitiren wurde der Gehalt von Salizyl-
séiure bestimmt und bei einigen wesentlich zu hoch befunden. Zwetschgen-
konfitiire war zinkhaltig, was ihr einen so unangenehmen Geschmack verlieh,
dass sie als ungeniessbar erklirt werden musste.

Appenzell A.Rh. 2 Konfitiiren, die sich in Giirung befanden, wurden
als verdorben beanstandet,

Kornerfriichte.

Freiburg. Alle 4 zur Untersuchung gelangten Proben mussten als ver-
dorben (verschimmelt) beanstandet werden.

Solothurn. 1 Probe Weizen war brandig.
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St. Gallen. Bei der langen Transport- und Lagerungsdauer wurde viel
Weizen schimmlig und muffig, welche Eigenschaften sich dann auch im
Vollmehl und Brot unangenehm bemerkbar machten.

Graubiinden.  Hin grosserer Getreideposten war durch ungeeignete
Lagerung verdorben worden.

Tessin. Hin fir Konditoreizwecke eingefiihrter Posten Dari war durch
Milben verdorben.

Wallis. Ein Reisvorrat war so stark vom Kornwurm befallen, dass er
als verdorben beanstandet werden musste. 2 weitere Reissorten wurden
wegen starker Verunreinigung beanstandet.

Newenburg. Verschiedene Posten von inlindischem beschlagnahmtem
Getreide erwiesen sich als ginzlich ungeniessbar und konnten bloss noch
als Hithnerfutter verwendet werden.

Limonaden.

Ziirich (Stadt). 2 als Himbeer- und Zitronenlimonade bezeichnete Pro-
dukte waren mit kiinstlichen Essenzen hergestellt worden; bei 14 Proben
war der Saccharingehalt nicht angegeben.

Urkantone. Der Zuckermangel hat es mit sich gebracht, dass viele
Fabrikanten genotigt waren, bei der Herstellung von Limonade Saccharin
statt Zucker zu verwenden. Hiufig wurde es aber unterlassen, diesen Zusatz
auf der Etikette anzugeben. Von 28 Proben waren 12 wegen Saccharin-
zusatz, 8 wegen Tritbung und 1 wegen kiinstlicher Firbung zu beanstanden.

Glarus. 2 Proben waren hefetriib.
Freiburg. Es erfolgten 2 Beanstandungen wegen unrichtiger Bezeichnung.

Baselstadt. Wiederholt wurde Limonade mit Saccharinzusatz ohne ent-
sprechende Aufschrift beobachtet. Zweimal wurde die Verwendung von
kiinstlichen Fruchtithern bei der Limonadenfabrikation festgestellt. Es han-
delte sich um Nachahmungen von Himbeer- und Erdbeeraroma.

Appenzell A.-Rh. 6 Limonaden mussten wegen flockigen Ausscheidungen

beanstandet werden.

Appenzell 1.-Bh. Mehrfach mussten Limonaden wegen starker Tritbung
beanstandet werden. .

Graubiinden. 3 Limonaden mussten beanstandet werden, weil der
Saccharingehalt auf der Etikette nicht angegeben worden war; eine weitere
war fadenziehend.

Tessin. (Gegen verschiedene Fabrikanten musste eingeschritten werden,
weil sie saccharinhaltige Limonaden ohne entsprechende Bezeichnung auf
den Flaschen in den Verkehr zu setzen suchten.

Wallis. Es erfolgten 5 Beanstandungen von triiben und 2 Beanstan-
dungen von ungeniigend bezeichneten Limonaden. '
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Newenburg. 2 Limonaden waren zu beanstanden, weil ihr Saccharin-
gehalt auf der Etikette nicht angegeben war; 3 andere enthielten Spuren
von Blei, was zu einer Revision der zur Herstellung beniitzten Apparate
fiihrte, und eine weitere musste _ihres oligen Zustandes wegen als un-
geniessbar erklidrt werden.

Genf. Verschiedene Limonaden enthielten Spuren von Bleisalzen, her-
rithrend von Bleischrot, welches bei der Flaschenreinigung verwendet worden
"~ war. Ueberdies fehlte auf saccharinhaltigen Limonaden ofters eine beziig-
liche Angabe auf der Etikette.

Mahlprodukte.

Ziirich (Kanton). 1 Gersten-Suppenmehl musste wegen hochgradiger
Verdorbenheit beanstandet und fiir menschliche Genusszwecke als unbrauchbar
erkliart worden.

Ziirich (Stadt). Einem Hafermehl war Weizenmehl beigemischt. 1 Voll-
mehl musste, weil «gronelig» riechend und bitter schmeckend, als ver-
dorben bezeichnet werden.

Bern. 3 Vollmehle mussten als verdorben beanstandet werden.

Freiburg. Ks erfolgte je 1 Beanstandung wegen unrichtiger Bezeich-
nung und Verfilschung mittels Holzmehl.

Solothurn. 2 Vollmehle waren verdorben und 4 Suppenméh]e waren
unrichtig bezeichnet.

Baselstadt. Ein Mehl war erheblich durch Schalen von Wickensamen
verunreinigt. Hin anderes Mehl enthielt so viel Brandsporen, dass es davon
ein aschgraues Aussehen erhalten hatte. Trotzdem war daraus Brot ge-
backen worden, das allerdings tief blauschwarz und somit wenig appetitlich
aussah.

Mit welcher Verstindnislosigkeit chemische Gutachten mitunter zu
Reklamezwecken verwendet werden, mag folgendes Beispiel zeigen. Ein
Fabrikant von Suppenmehlen hatte eines seiner Préparate analysieren lassen
und brachte nun den Befund in wortlicher Wiedergabe auf den Packungen
dreier ganz verschiedener Mehle an, so dass z. B. auf einer Packung auf
der einen Seite « Hafermehl» zu lesen war, wihrend es auf der anderen
Seite im Text der Analyse hiess: «Das Suppenmehl besteht wesentlich
aus einer Mischung von Cerealien- und Leguminosenmehlen ».

St. Gallen. In zahlreichen Fillen konnten verschimmelte Mahlprodukte
durch Trocknen und leichtes Anrdsten von dem schimmligen Geruch befreit
und damit wieder geniessbar gemacht werden. So liess sich durch leichtes
Anrosten ein «griueliges » Hafermehl wieder in brauchbaren Zustand iiber-
fithren; ebenso wurden verschimmelte weisse Bohnen durch Waschen und
scharfes Trocknen wieder verwendbar. Ein Weizengriess war mit Darigriess
vermischt. Ein als Krbsmehl bezeichnetes Mahlprodukt bestand aus dem
minderwertigen, unangenehm scharf schmeckenden Mehl der Pferdebohne.

£
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Thurgau. 1 Darigriess musste wegen starker Verunreinigung bean-
standet werden.

Milech.

Ziirich (Kanton). 57 Proben wurden als gewissert, 2 als entrahmt
beanstandet. 92 bei Milchhiindlern erhobene Proben geniigten hinsichtlich
Fett- und Trockensubstanzgehalt den Anforderungen der Lebensmitttel-
verordnung nicht. Wegen Verunreinigung wurden 181 Proben beanstandet;
7 waren von anormaler Beschaffenheit und daher kisereiuntauglich. Die
Milchfilschungen waren im Berichtsjahr zahlreicher gewesen als bisher.
Ausser armen Kleinbauern fanden sich unter den Milchfilschern auch be-
giiterte Landwirte, sogar ein Ortsexperte, der auch dem Gemeinderat angehort.

Ziirich (Stadt). Von 6384 untersuchten Milchproben wurden 721 hean-
standet. Davon waren 75 entrahmt, 64 gewéissert, 432 verunreinigt, 154 zu
schwach und 3 hatten einen zu hohen S#uregrad. In einzelnen Fillen
konkurrierten verschiedene Beanstandungsgriinde.

Bern. Es erfolgten 67 Milchbeanstandungen wegen Wasserzusatz,
15 wegen Entrahmung, 3 wegen kombinierter Verfilschung und 29 wegen
Milchfehlern. In einem Falle erreichte der Wasserzusatz 120, in je einem
Falle 70, 59 und 587%,; die iibrigen Wasserzusitze bewegten sich zwischen
10 und 309, der reinen Milch. Auffillig war die grosse Milchmenge, welche
in verdorbenem Zustande in den Verkehr gebracht wurde. So wurden einzig
nach den Stidten Bern und Biel innerhalb weniger Monate iiber 20,000 Liter
fiir den Huusgebrauch untaugliche Milch geliefert. Meist stammte sie von
Kisereien, die in normalen Zeiten keine Konsummilch abgeben. Eine unter
dem Vorsitz des Kantonschemikers abgehaltene Konferenz hat festgestellt,
dass der Grund dieser Erscheinung in einer ungeniigend sorgfiiltigen Be-
handlung der Milch zu suchen ist. Um diesen Missstéinden abzuhelfen, wurde
der Verband bernischer Kiserei- und Milchgenossenschaften ersucht, dafiir
zu sorgen, dass nur giinstig gelegene Késereien zur Abgabe von Konsum-
milch bestimmt und dass daselbst die nétigen Kiihl- und Filtrieranlagen
eingerichtet werden. Weiter wurde die kantonale Inspektoratskommission
veranlasst, mit den zustiindigen Organen der Lebensmittelkontrolle und dem
Verband der bernischen Kiserei- und Milchgenossenschaft ein kantonales
Konsummilch-Reglement aufzustellen.

Luzern. Infolge Verunreinigung von Milch durch Auswaschen der Milch-
geschirrre mit infiziertem Wasser von Seiten eines Landwirtes entstand
im Juli und August in Luzern und Kriens eine Typhusepidemie mit etwa
60 priméren und sekundédren Infektionsfillen. Die Beanstandungen betteffen
gewiisserte (5—307%) und entrahmte (459 ) Milch.

Urkantone. Den Rekord auf dem Gebiete der Milchwiisserung hat ein
- Lieferant mit 609, erreicht. Mit Befriedigung kann festgestellt werden, dass
sich die Verhiltnisse in Bezug auf Reinlichkeit in der Milchbehandlung
erheblich gebessert haben.
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Glarus. Von den 953 untersuchten Milchproben erwiesen sich 7 als
gewiissert, 3 als entrahmt, 14 als krank oder verdorben und 52 als schmutzig,.
Die auf Milchfilschung beziiglichen Urteile wurden im Amisblatte ver-
offentlicht.

Freiburg. Es erfolgten 121 Beanstandungen, und zwar 43 wegen Un-
reinlichkeit, 44 wegen krankhafter Beschaffenheit (fadenziehende Milch),
25 wegen Wisserung und 9 wegen Entrahmung. Trotz aller Strenge gegen
die Fehlbaren gibt es immer wieder viele neue Fille von Milchfilschung
und Unsauberkeit bei der Milchgewinnung.

Solothurn. Es erfolgten Beanstandungen wegen mangelhatter Beschaffen-
heit der Mileh (7), Verunreinigung (79), Wiisserung und Entrahmung (17).
Der Wasserzusatz bewegte sich zwischen 4—509;.

Buaselstadt. An 141 Tagen wurden bei den Milchfuhrleuten, in den
Milchliden und an den Bahnhofen 2845 Milchproben erhoben. Hiervon
waren 132 Proben, entsprechend 4,6 %,, zu beanstanden aus folgenden Giriinden :
gewissert 44, entrahmt 64, fehlerhaft 4, verdorben 9 und verunreinigt 11 Proben.
Milchlieferungen von auswirts mit auffallend geringem Gehalt waren nament-
lich im ersten Quartal recht hiufig. Bei einem Milchhindler, der zeitweise Milch
durch Zentrifugieren entrahmte und angeblich die Magermilch als solche ver-
kaufte, zeigte die wiederholte Vergleichung der Milch, welche er von auswirts
bezog, mit der Milch, die er zum Verkauf in die Stadt fiithrte, dass die
letztere immer wesentlich fettirmer war als jene, aber nie unter 39
Fett aufwies. Obwohl also die Milch den Minimalanfordernngen der Lebens-
mittelverordnung fiir Mischmilch noch geniigte und trotz mehrfacher Inspek-
tionen ein Abrahmen der zum Verkauf bestimmten Mileh nicht direkt
nachgewiesen werden konnte, musste doch Verzeigung wegen Verkaufs von
abgerahmter Milch erfolgen.

Baselland. Die 56 Milchbeanstandungen betreffen Wasserzusatz 10,
Entrahmung ‘3, Wasserzusatz und Entrahmung 2, fehlerhafte Beschaffen-
heit 15 und Verunreinigung 26 Fille. Hiufig liefen Klagen ein wegen un-
geniigender Haltbarkeit der Milch ; es handelte sich dabei meist um Mischungen
von Morgen- und Abendmilch.

Schaffhausen. ¥Es wurden 756 Proben untersucht und davon 76 bean-
standet, und zwar 50 weil verunreinigt, 12 wegen Wasserzusatz, 6 wegen
teilweiser Entrahmung, 3 wegen ungeniigender Haltbarkeit und 4 wegen
zu geringem Gehalt. Die Reinlichkeit bei der Milchgewinnung macht nur
langsame Fortschritte. Bei der Kontrolle macht sich namentlich die Schwierig-
keit geltend, dass, weil die einzelnen Kannen Milch verschiedener Lieferanten
enthalten, der Ursprung der Verunreinigung héufig nicht festgestellt werden
kann. In verschiedenen Fillen hatte teilweise Entrahmung stattgefunden,
die auf ungeniigendes Aufrithren vor dem Ausmessen zuriickzufiithren war.
In 2 Fiallen musste wegen ungeniigendem Gehalt der Milchverkauf unter-
sagt werden.
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Appenzell 1.-Rh. Infolge ungeniigender Durchmischung vor dem Aus-
messen musste eine Milch als teilweise entrahmt beanstandet werden.
Wegen schmutziger Milch erfolgten 4 Verwarnungen; in dieser Hinsicht
ist bedeutende Besserung eingetreten.

St. Gallen. Im Frithjahr zur Zeit des grossen Futtermangels hat auch
die Qualitit der Milch bedeutend gelitten; damals hat die Stallprobe man-
chen Landwirt vom Verdacht, seine Milch abgerahmt oder gewissert zu
haben, entlastet. Anderseits verlocken aber die Knappheit der Milch und
ihr hoher Preis offenbar ganz besonders zur Milchfilschung, wie die stetig
zunehmenden Wisserungen und Entrahmungen unwiderleglich beweisen.
Ein Milchmann, der in einer von mehreren Tansen entrahmte Milch mit-
fithrte, hatte zur Ausrede, er habe diese Tanse irrtiimlich mitgenommen.
Anlisslich einer Stallprobe beobachtete ein Ortsexperte, wie der melkende
Bauer aus einer in seinem dicken Wollwams versteckt gehaltenen Flasche
Wasser in das (Gemelke goss. Ueble Erfahrungen wurden im Sommer und
Herbst mit der aus Késereien nach St. Gallen und Umgebung gelieferten
Aushilfmilch gemacht, indem sie oft schon am Vormittag, sicher aber am
Nachmittag des Einfuhrtages gebrochen ist. Dieser Mangel war meist auf
ungeniigende Abkiithlung nach dem Melken und auf den Transport der
Milch in luftdicht abgeschlossenen Kannen zuriickzufithren. In einem Falle
konnte iiberdies auch nachgewiesen werden, dass der betreffende Kiser das
Brechen der Milch durch Zusatz von Lab absichtlich verursacht hatte.

Graubiinden. Ks erfolgten 39 Milchbeanstandungen wegen Wiisserung,
11 wegen Abrahmung, 2 wegen ungeniigendem Gehalt, 1 weil fadenziehend,
9 weil von kranken Tieren herstammend und 66 weil unsauber gewonnen.
Die zahlreichen Milchfélschungen wie die vielen verunreinigten Milchen
weisen darauf hin, dass die Milchkontrolle noch zu wenig streng gehand-
habt wird.

Aargau. 35 Proben waren wegen Wisserung zu beanstanden; der
Wasserzusatz bewegte sich zwischen 5—45%. 3 Proben waren teilweise
entrahmt, 5 krankhaft verdndert und 68 verunreinigt.

Thurgau. Durch den zeitweiligen Futtermangel hat die Qualitiit der
Milch gelitten. Gegeniiber dem fritheren Durchschnitt von 3,9% ist der
Fettgehalt im Berichtsjahr auf 3,889, und die fettfreie Trockensubstanz von
90 auf 87,8 g im Liter zuriickgegangen. Die Wisserungen von Milch sind
auf 38 Fille (gegeniiber 24 im Vorjahr) gestiegen; der Wasserzusatz betrug
3—379%. Ueberdies erfolgten Beanstandungen wegen Fettentzug in 6, zu
geringem Gehalt in 51, abnormer Beschaffenheit in 30 und Verunreinigung
in 69 Fallen. Auffillig war, dass nach tieriirztlichem Befund wiederholt
Milchtiere, deren Milch wegen abnormer Beschaffenheit beanstandet werden
musste, als gesund bezeichnet wurden. :

Tessin. Die Milchfidlschungen sind zahlreicher geworden als frither.
Offenbar spekulieren viele Filscher darauf, dass ihre Kunden aus Angst
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vor Boykottierung sich hiiten werden, die Aufsichtsorgane der Lebensmittel-
kontrolle auf Missbriiuche aufmerksam zu machen. Hinsichtlich Reinlichkeit
lisst die Milch immer noch zu wiinschen iibrig.

Waadt. 346 Proben wurden als minderwertig oder krankhaft, 89 wegen
-Verunreinigung, 65 wegen Wasserzusatz und 43 wegen Fettentzug bean-
standet.

Wallis. Die Beanstandungen betreffen gewiisserte Milch (24 Fille),
minderwertige (4 Fille), kranke (5 Fille) und verunreinigte Milch (59 Fille).
Der Wasserzusatz betrug 15 bis iiber 50%. In Bezug auf Reinlichkeit der
Milch ist ein grosser Fortschritt zu verzeichnen. Aufgefallen ist, dass die
Milch dies Jahr im ganzen Kanton einen hoheren Fettgehalt aufwies,
als frither.

Neuenburg. Wihrend der ersten Jahreshilfte herrschte eine formliche
Milchfilschungsepidemie; es kamen in dieser Zeit mehr Milchwiisserungen
vor, als wahrend des vorhergehenden ganzen Jahres. Hierauf haben die
Féalschungen plotzlich aufgehort. Trotz des Futtermangels war die Qualitit
der Milch im allgemeinen vorziiglich.

Genf. Wegen Wasserzusatz erfolgten 24, wegen Entrahmung 18 Bean-
standungen; in einem Falle erreichte der Wasserzusatz 507%. Wiihrend der
grossen Sommerhitze liefen gelegentlich Reklamationen ein wegen unge-
niigender Haltbarkeit der Milch. Gewisse Stille lieferten auch anormale
Milch; dabei handelte es sich mehr um krankhafte Zustinde der gesamten
Viehherden als einzelner Milchtiere. Iin allgemeinen jedoch war die Markt-
milech von vorziiglicher Qualitit.

Milchprodukte (ausgenommen Butter und Kise).

Ziirich (Stadt). Kin aus teilweise entrahmter Milch hergestelltes Trocken-
milchpulver musste beanstandet werden, weil es nicht entsprechend be-
zeichnet war.

Luzern. Ein «Milchpulver» von 2,5% Fettgehalt wies einen Siuregrad
von 40,5 auf. Ferner musste ein hollindisches Milchpulver als aus Mager-
milch bereitet bezeichnet werden.

Beselstadt. Aus einem Trockenmilchpulver, das von den Soldaten wegen
seines schlechten Geschmacks zuriickgewiesen worden war, konnte voll-
kommen gebleichtes und talgig gewordenes Fett isoliert werden.

Newenburg. Eine aus Magermilch und etwas Kakao oder Schokolade
hergestellte « Milchkonserve » musste wegen ungeniigender Bezeichnung bean-
standet werden. ;

Genf. Die 7 Beanstandungen betrafen Rahm mit ungeniigendem Fett-
gehalt.

. Mineralwasser.

Ziirich (Stadt). Unter der Bezeichnung « Eptinger- Mineralwasser »
brachte ein Depothalter gasiertes Ziirichseewasser und Mischungen von
solchem mit etwas Eptingerwasser in den Verkehr.
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Luzern. Ein Fabrikant fiillte gebrauchte Gerolsteiner-Flaschchen mit
kiinstlichem Mineralwasser auf und brachte sie hierauf wieder als «Gerol-
steiner » in den Verkehr.

Appenzell A.-Rh. Ein « Mineralwasser » musste als unrichtig bezeichnet
beanstandet werden, weil es keine Mineralstoffe enthielt. :

Thurgau. 4 Tafelwasser mussten wegen unrichtiger Bezeichnung bean-
standet werden.

Obst, gedorrtes.

Ziirich (Stadt). Bei einem grosseren Vorrat von Niissen wurde fest-
gestellt, dass etwa 209 davon verschimmelte oder verfaulte Kerne ent-
hielten, ohne dass die Verdorbenheit #usserlich erkennbar gewesen wiire.
Ein grosserer Posten von Feigen, welche zur Fabrikation von Feigenkaffee
bestimmt waren, musste beanstandet werden, weil die Friichte von Wiirmern
und Kéfern bis zur Unkenntlichkeit zernagt waren.

St. Gallen. Grosse Partien von amerikanischem Dorrobst, Pflaumen,
Zwetschgen, Aprikosen und Pfirsiche trafen infolge des langen Transportes
in beschidigtem Zustande ein. Versuche, durch Auslesen, Démpfen und
Trocknen die Ware wieder geniessbar zu machen, ergaben, dass der Gehalt
an wasserloslichen Extraktivstoffen durch dieses Verfahren bedeutend
zuriickgeht und daher die Ware, wenn auch zur Not geniessbar, doch recht
minderwertig wird. Derart behandeltes Dorrobst muss daher entsprechend
hezeichnet und zu erméssigtem Preise verkauft werden.

Obstwein.

Ziivich. (Kanton). Hs erfolgten 6 Beanstandungen wegen HEssigstich.
Der Konsum von Obstwein hat sehr stark zugenommen, so dass selbst
ausgesprochene Bierwirtschaften gezwungen waren, den Mostausschank ein-
zufithren.

Ziirich (Stadt). Von 130 Obstweinproben mussten 35 beanstandet werden,
13 wegen zu starker Verwiisserung, die iibrigen wegen Verdorbenheit.

Bern. Die Anfrage eines kantonalen Inspektors, ob Bierpressionen zum
Ausschank von Obstwein verwendet werden diirfen, wurde vom Kantons-
chemiker dahin begutachtet, dass diese Verwendung mit Riicksicht auf die
schwierige Reinhaltung der Pressionen besser zu vermeiden sei. Den kan-
tonalen Lebensmittelinspektoren wurde in diesem Sinne Weisung erteilt.
Die 25 Beanstandungen von Obstwein erfolgten simtlich wegen Verdorbenheit.

Freiburg. 2 Proben mussten wegen unrichtiger Bezeichnung bean-
standet werden.

Solothurn. 1 « alkoholfreier Most » enthielt 5,6 Volumprozent Alkohol.

Baselstadt. Die Qualitit der im -Handel befindlichen Obstweine liess
nicht selten zu wiinschen iibrig. Vielfach waren sie durch Missféarbung,
starke Tritbung, Schimmelgeschmack, Lindwerden oder Essigstich verdorben.
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Auch geniigten manche hinsichtlich des Gehaltes an Alkohol oder Extrakt
den bescheidenen Anforderungen der Lebensmittelverordnung nicht, und es
konnten daher mehrfach sogenannte Siifte nur unter der Bezeichnung Most
zum Verkauf zugelassen werden, und verschiedene als Most bezeichnete
Getriinke waren als Kunsmost zu beanstanden. Einmal wurde ein Obstwein
mit 166 mg freier schwefliger Siure beobachtet; natiirlich machte sich
dieser unmiissige Zusatz im Geruch und Geschmack sehr unangenehm be-
merkbar.

Baselland. Von 8 untersuchten Obstweinen waren 3 wegen unrichtiger
Bezeichnung und 2 als Kunstmost zu beanstanden.

St. Gallen. 10 fiiv die Ausfuhr bestimmte Moste waren triitb und ge-
niigten auch sonst den gesetzlichen Anforderungen nicht. Ein anderer Most
enthielt 4,23 gr Essigsiure im Liter.

Graubiinden. Der Handel mit Obstwein hat gegeniiber frither betriicht-
lich grossere Dimensionen angenommen. Die meisten Proben haben den
niedrigen Anforderungen entsprochen; einige mussten wegen Verdorbenheit,
ein Most wegen zu starker Streckung beanstandet werden.

Thurgau. Hinsichtlich Gehalt ergaben Most und Saft giinstigere Re-
sultate als frither; dagegen war das Ergebnis der Sinnenpriifung eher un-
glinstiger. Moste und Siifte mit normalem Alkohol- und Extraktgehalt
schmeckten fade, was auf einen Mangel an Aepfelsiure, bezw. auf ein
Ueberwiegen der milder schmeckenden Milchséiure zuriickzufiihren war. Die-
ser Mangel steht mit unpassender Obstwahl oder auch mit einer nachtriig-
lichen Zersetzung der Aepfelsiure im Zusammenhang. Als iibermiissig ge-
streckt wurden 7, wegen unrichtiger Bezeichnung 1, als krank oder ver-
dorben 6 Proben beanstandet.

Wallis. 2 Obstweine mussten wegen Verdorbenheit und Krankheit
beanstandet werden.

Neuenburg. Der Obstwein, der frither in vielen Gegenden des Kantons
Neuenburg kaum dem Namen nach bekannt war, hat sich nun fast iiber-
all eingebiirgert. Allerdings lisst die Qualitiit der meist aus andern Kan-
tonen eingefithrten Obstweine recht hiiufig zu wiinschen iibrig; mehrere
als erstklassig bezeichnete Getriinke waren in Wirklichkeit nichts anderes
als zweifelhafte oder verdorbene Moste. Grosse Mengen mussten beschlag-
nahmt und zur Essigfabrikation verwendet werden.

Presshefe.

Solothurn. Ks erfolgten 2 Beanstandungen wegen Bierhefezusatz.

Schokolade.

Ziirich (Stadt). 1 «Haferschokoladepulver > musste. weil es Weizen
statt Hafer enthielt, wegen unrichtiger Bezeichnung beanstandet werden.
Eine siupartige Schokoladefliissigkeit war mit Stirkesirup hergestellt, was
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als unzuliissig erachtet wurde, und ein #hnliches, in Tuben ahgefiilltes
Schokoladegetrink, das mit Milchzusatz hergestellt worden war, war ginz-
lich verdorben, indem die Milch sich schon in saurer Gérung befand.

Ireiburg. Es erfolgten 2 Beanstandungen von Schokoladen wegen zu
grossem Gehalt an Holzfaser.

Buaselstadt. Unter der Bezeichnung « Echtes Schweizer Milehschoko-
lade-Pulver, garantiert Kakao und Zucker mit Zusatz von Alpenmilch und
feinstem Hafermehl» kam ein Produkt in den Handel, das Kakao- und
Milchpulver, aber keine Spur von Hafermehl, dafiir aber reichliche Mengen
Weizenstiirke enthielt. Ein Schokoladepulver wurde auf Grund der mikros-
kopischen und chemischen Untersuchung wegen zu hohem Schalengehalt
beanstandet, und es gab der Fabrikant nachtriglich die Verwendung von
Schalen und keimhaltigen Abfillen zu. In einem Schokoladepulver wurden
Kliimpchen von Weizenmehl gefunden, die aber in Anbetracht der geringen
Menge nicht als Verfilschung, sondern nur als Verunreinigung zu betrach-
ten waren, ‘

Newenburg. 2 Schokoladen mussten beanstandet werden, weil zu deren
Herstellung offenbar Abfallstoffe von Kakao (Schalen und Keime) verwendet
worden waren.

Sirupe.

Ziivich (Stadt). 1 Himbeersirup enthielt Benzoesiure, 2 waren kiinst-
lich gefiirbt. 1 Quittensirup, der in einem verzinkten Einmachkessel ein-
gekocht worden war, enthielt griossere Mengen Zinksalze und musste da-
her als gesundheitsschidlich beanstandet werden.

Bern. 3 Himbeersirupe erwiesen sich als kiinstlich gefarbt.

Freiburg. Es erfolgte 1 Beanstandung wegen unrichtiger Bezeichnung.

St. Gallen. 1 «Himbeersirup» war aus Zuckersirup, einem roten
Teerfarbstoff und einem kiinstlichen Aroma hergestellt.

Tessin. 1 als «Kaffeesirup » bezeichnetes Getriink enthielt keinerlei
Elemente des Kaffees; es handelte sich um eine Losung von gebranntem
Zucker,

Genf. Die 10 Beanstandungen betreffen kiinstliche oder saccharinhaltige
Sirupe, die auf der Etikette nicht en;tsprechend bezeichnet waren.

Speisefette.
Ziirich (Kanton). 4 Proben mussten wegen Verdorbenheit beanstandet
und als ungeniessbar erklirt werden.
Bern. Von 11 untersuchten Speisefetten mussten 6 beanstandet wer-

den wegen Verdorbenheit., Verunreinigung und zur Tauschung geeigneter
Bezeichnung.

Freiburg. 1 Speisefett wurde als verdorben beanstandet.



Solothurn. Von 3 untersuchten Speisefetten erwiesen sich 2 als verdorben.

Baselstadt. Ein ungeniigend gereinigtes Knochenfett, das sich erst unge-
fahr 2 Monate im Verkehr befand, war infolge der Entwicklung von
Schimmelpilzwucherungen verdorben. Der Siuregrad betrug 21,2, d. h. er
war fiir Fett dieser Art ganz ungewidhnlich hoch. Ein anderes Knochenfett
musste als verdorben beanstandet werden, weil es einen stark brenzligen
Geruch und Geschmack hatte. Margarine, die unter Verwendung von ge-
hiirtetem Baumwollsamentl hergestellt worden war, enthielt nur 78—82 9
Fett und musste also, gestiitzt auf Art. 39 der Lebensmittelverordnung
beanstandet werden. Hin Schweinefett, das durch Auslassen aus ranzigem
gesalzenem Speck hergestellt worden war, musste wegen seines schlechten
(eruchs und Geschmacks und wegen des hohen Siuregrades (23) als ver-
dorben beanstandet werden. Die Bezeichnung «Palmfett» fiir Kokosnuss-
fett wurde angesichts des klaren Wortlautes von Art. 51 der Lebensmittel-
verordnung beanstandet. In mehreren Féllen war zu untersuchen, ob statt
Butter andere Fette zu Gebicken verwendet worden seien. Gestiitzt auf
die Untersuchungsergebnisse durfte mit Bestimmtheit erklirt werden, dass
die Gebidcke nicht mit Butter zubereitet worden seien.

Tessin. Die aussergewohnlich hohen Siuregrade mehrérer untersuchter
Speisefette liessen darauf schliessen, dass es sich um lange gelagerte
Hamsterware handelte. Unter der Bezeichnung «Margarine excelsior »
wurde ein Produkt in den Verkehr gebracht, das je zur Hiilfte aus Butter
und Kokosnussfett bestand. Der Verkauf wurde bewilligt unter der Be-
dingung, dass der Verkaufspreis mit den Hochstpreisen fiir Butter und
Kokosnussfett in Einklang gebracht werde. Infolge Mangel an Rohstoffen
wurde die Fabrikation eingestellt.

Wallis. 2 Kochfette mussten wegen unrichtiger Bezeichnung bean-
standet werden. ;

Newenburg. Ein als «inlindisches Schweinefett » zu dem arg iiber-
setzten Preise von Fr. 9. — per kg verkauftes Produkt bestand in Wirk-
lichkeit aus einer geringwertigen Fettmischung, deren Siuregrad die erlaubte
Grenze iiberstieg.

Speiseole.

Ziirich (Kanton). Ein Speisedl wurde als verdorben beanstandet und
konnte nur noch zu technischen Zwecken freigegeben werden.

Ziivich (Stadt). Als neues und bel uns bis jetzt ungewohntes Speisedl
wurde im Berichtsjahr vielfach frisch oder siiss gepresstes Leinol in den
Verkehr gebracht. Der Verwendung von Leindl zu Speisezwecken steht
nichts entgegen, wenn sich der Kiufer und Konsument mit dem Geruch
und Geschmack desselben zum vornherein abfindet oder sich daran gewdoh-
nen kann. Selbstverstindlich muss aber verlangt werden, dass Leinsl auch
im Kleinverkauf als solches bezeichnet wird, und nicht nur als « Speisedl »,
wie es Ofters geschehen ist.

MR
ST
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Bern. 3 Speiselé waren verdorben. Ein aus Italien eingefiihrtes
« Speisedl » erwies sich als Rohbaumél, das trotz des Oelmangels nur als
zu technischen Zwecken geeignet erklirt werden konnte.

Urkantone.  Von einer westschweizerischen Firma wurde unter der
Bezeichnung «chemisch erzeugtes Pflanzentl» ein Ersatz fiir Speisetl zum
Preis von Fr.1.25 der Liter angeboten. Das Produkt stellte eine triibe,
dicke Fliissigkeit von intensiv gelber Farbe dar. Mikroskopisch liessen sich
darin neben Bliitenstaub Fiden von Schimmelpilzen nachweisen. Es han-
delte sich um einen gelb gefiirbten, schwach aromatisierten, teilweise verdor-
benen Pfanzenschleim.

Glarus. FEin als Olivenol verkauftes Speisedl erwies sich als reines
Baumwollsamendl.

Freiburg. 1 Speisedl musste als verdorben beanstandet werden.

Solothurn. 7 Speiseole mussten wegen zu hohem Sduregrad beanstan-
det werden.

Buaselstadt. Brdnussol, das als Speisedl verwendet werden sollte, hatte
den ausserordentlich hohen Sduregrad 65. Hin als Olivensl verkauftes
Speisedl bestand aus Sesamol. Ein Leinél wurde unter der Bezeichnung
Arachisol zum Verkauf angeboten. Ein Riibél konnte, obwohl es als doppelt
raffiniert bezeichnet war, nicht zur Verwendung als Speisedl zugelassen
werden, weil es einen unangenehm tranigen Geschmack und den Siure-
grad 15,5 besass.

Thurgau. 1 Speisedl wurde wegen Verdorbenheit beanstandet.

Tessin. Die Beanstandungen betreffen verfilschte und unrichtig be-
zeichnete Speisedle. :

Neuweuburg. Bei der Mehrzahl der Beanstandungen handelte es sich
um Mischungen von Baumwollsamen- und Mohnol, die als «Olivendl» in den
Verkehr gebracht wurden.

Teigwaren.

Ziirich (Stadt). Fine Bierteigware musste wegen ungeniigendem Ki-
gehalt beanstandet werden.
Freiburg. Bs erfolgten 16 Beanstandungen von <« Kierteigwaren» mit

zu geringem HKigehalt und 4 wegen Verdorbenheit.

- Baselstudt. Es zeigte sich, dass die im Verkehr befindlichen Fierteig-
waren fast durchgehends den Anforderungen des Art. 83 der Lebensmittelver-
ordnung, wonach sie auf | kg Griess mindestens 150 g Eigehalt aufweisen
sollten, nicht geniigten. Entweder beruhte dies darauf, dass weniger als 3
Eier oder nur Eigelb oder endlich eine ungeniigende Menge von Ganzei-
Trockenpulver verwendet worden war.

Wallis. Ein Posten Makkaroni musste wegen zu hohem Siuregrad
beanstandet werden.
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Neuenburg. « Eierteigwaren» enthielten hiufig *nicht den vorgeschrie-
benen Eigehalt und, wo Kierkonserven verwendet worden waren, meist
verhéltnismiissig zu wenig oder auch gar kein Eiweiss. :

Genf. Trotz der starken Nachfrage nach Teigwaren trifft man hin
und wieder noch Vorréite von solchen, die wegen iibermiissigem Siuregrad
oder Bitterkeit als ungeniesshar bezeichnet werden miissen.

Trinkwasser.
Ziirich (Kanton). Die 18 Trinkwasserbeanstandungen betrafen meist

Sod- und Pumpbrunnen, die durch Infiltrationen von Diingerstiitten, un-
dichten Jauchebehiiltern etc. verunreinigt worden waren.

Zirich (Stadt). Die Kontrolle iiber die stiidtische Trinkwasserver-
sorgung wird fortwiihrend in der Weise ausgeiibt, dass an verschiedenen
Stellen des Seewasser- und Quellwassernetzes periodisch Wasserproben ent-
nommen und chemisch und bakteriologisch untersucht werden. Ueber die siimt-
lichen noch bestehenden Sod- oder Schachthrunnen wird zurzeit eine Unter-
suchung durchgefiihrt.

Bern. Von 132 untersuchten Trinkwasserproben erwiesen sich 56 als .

untauglich.

Luzern. Die Trinkwasseruntersuchungen veranlassten verschiedene Ver-
besserungen von Quellenfassungen und Neuanlagen von Brunnstuben.

Urkantone. Die verhiiltnismiissig sehr hohe Zahl von 41 Beanstandungen
auf 63 untersuchte Proben erklirt sich dadurch, dass die meisten der un-
tersuchten Proben solchen Wasserversorgungen entiommen wurden, die
schon durch die Art der Quellenfassung, den Zustand der Brunnen etc. als
verdichtig galten. Bei dffentlichen Wasserversorgungen wird den Anord-
nungen der Kontrollorgane beziiglich Verbesserungen in der Regel willig
nachgelebt; viel schwieriger hilt dies aber bei Brunnen, deren Unter-
haltung den Nutzungsberechtigten obliegt.

Freiburg. Es erfolgten 3 Beanstandungen wegen Verunreinigung.

Solothurn. Durch Jauche verunreinigt waren 2 Proben. Bei 59 ergab
die chemische oder bakteriologische Untersuchung Anhaltspunkte zur Bean-
standung.

Appenzell A.-Rh. Es wird die erfreuliche Tatsache gemeldet, dass alle
Gemeinden des Kantons ohne Ausnahme gut eingerichtete Trinkwasser-
versorgungen besitzen.

St. Gallen. In einem Trinkwasser war deutlich Zink nachweishar, was
zweifellos von verzinkten Leitungsrohren herriihrte. In einigen Gfemeinden
des Oberlandes kommt gipshaltiges Wasser von ganz bedeutender Hirte
vor. Ein solches enthielt die unzuliissige Menge von 545 mg Mineralstoffen
(Glithriickstand) im Liter, wovon 206 mg G(ips. :

Graubiinden. Von den untersuchten Trinkwasserproben entsprachen 74
den Anforderungen des Lebensmittelbuches nicht.
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Aargau. Auf Grund der chemischen und bakteriologischen Unter-
suchung mussten von 472 untersuchten Trinkwassern 302 beanstandet
werden. Vielenorts stosst die Verbesserung der Trinkwasseranlagen noch
auf hartnickigen Widerstand.

Thurgau. Nach besonderer Instruktion sind im Herbst die Ortsexperten
eingeladen worden, wihrend der Diingerausfuhr dem Zustande der Brunn-
stuben und der Sodbrunnen besondere Beachtung zu schenken und ver-
dichtige Wasser zur Untersuchung einzusenden. Von den 125 eingelangten
Proben haben 41 den Anforderungen nicht entsprochen; 9 davon waren
verunreinigt.

Grenf. Das Wasser der 3 stiidtischen Versorgungsanlagen war einwand-
frei; dagegen gaben die Sodbrunnen fortwihrend zu Beanstandungen Anlass.

Wein.

Ziirich (Kanton). Von 269 untersuchten Weinen wurden 84 beanstandet.
Davon waren 25 verfilscht oder unrichtig bezeichnet, 41 krank oder ver-
dorben, 3 zu stark geschwefelt und 3 iiberplatriert. Dank der giinstigen
Weinernte wurden hie und da wieder Vorriite von selbstgekelterten Weinen
angetroffen, was wihrend mehreren Jahren leider nicht mehr der Fall ge-
wesen. Nicht selten fand man unvergorene Weine, welche schon mit Essig-
stich behaftet waren. Hs ist dies wohl auf den Umstand zuriickzufiithren,
dass die Weinlese bei verhiiltnismissig hoher Temperatur erfolgte. Die
Kellerordnung ist im allgemeinen noch als ungeniigend zu bezeichnen.

Ziirich (Stadt). Auf 464 Weine und Siissweine entfielen 147 Bean-
standungen oder 31,7°, eiu Beweis, dass sich die Verhéltnisse im Klein-
handel mit Wein eher verschlimmert als gebessert haben. 72 der bean-
standeten Weine mussten als Kunstweine begutachtet werden; 4 Malaga-
weine erwiesen sich als Mistellaweine und ein fiinfter war stichig.

Bern. Gestiitzt auf den Bundesratsbeschluss vom 14. Oktober 1916
betreffend die Entsiuerung der Weine mit kohlensaurem Kalk- hat der
Regierungsrat am 2. Mirz 1917 die Verfiigung getroffen: ]

«Bei der Behandlung der bernischen Weine wird grundsétzlich am
Verbot der Verwendung von reinem gefilltem kohlensaurem Kalk fest-
gehalten. Dagegen wird die Rebgesellschaft Twann-Ligerz-Tiischerz er-
méchtigt, versuchsweise ein gewisses Quantum Wein unter fachménnischer
Anleitung auf diese Weise zu entsiuern und hierauf in den Handel zu
bringen. Quantum und Besitzer der entsiiuerten Weine sind dem Regierungs-
rate mitzuteilen.» Das Schweiz. Volkswirtschaftsdepartement hat dieser
Bewilligung die Gtenehmigung erteilt. Die obgenannte Gesellschaft hat in-
dessen keinen Gebrauch von der ihr erteilten Erméichtigung gemacht.

Es sind insgesamt 313 Weine zur Untersuchung gelangt. Davon wurden
beanstandet 10 wegen unrichtiger Bezeichnung, 30 als Kunstwein, 37 als
fehlerhaft oder verdorben, 3 als {iiberplatriert und 1 weil zu stark ein-
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gebrannt. Die durch den Krieg bedingten ungiinstigen Transportverhiltnisse
bewirkten, dass viele, namentlich von Natur aus etwas geringwertigere
Weine schon bei der Grenzkontrolle als verdorben beanstandet werden
mussten oder dann im Anstich verdarben.

Luzern. Die 10 Beanstandungen betrafen abhorm beschaffene, iiber-
platrierte und verdorbene Weine.

Urkantone. Gegen 'die Beanstandung der Bezeichnung «Tiroler Typ»
fiir einen Wein anderer Herkunft wurde von -einem Lieferanten Einspruch
erhoben. Das schweizerische Gesundheitsamt hat dann aber unserer Auf-
fassung, dass diese Bezeichnung nur fiir Weine gestattet sei, die wirklich
dem betreffenden Weingebiet entstammen, beigepflichtet. Die geringe Wein-
einfuhr und die hohen Preise hatten zur Folge, dass der Wein immer mehr
durch den Most verdriingt wird. Dementsprechend gelangten auch weniger
Weinproben zur Untersuchung, als in den Vorjahren. Von 45 Proben waren
12 verdorben oder fehlerhaft, 3 verfilscht und 1 ibergipst.

Glarus. 2, Weine wurden als gewiissert, 6 als verdorben beanstandet.

Freiburg. Die 35 Beanstandungen betrafen 7 unrichtig bezeichnete,
24 gewiisserte und 4 mit Essigstich behaftete Weine. Die Zahl der Wein-
untersuchungen ist gegeniiber frither zuriickgegangen. Dies bedeutet aber
keineswegs, dass die Weine besser geworden seien. Auswiirtige Weinhand-
lungen versorgen ofters Privatleute, namentlich solche auf dem Lande, mit
meist teuren Weinen, deren Beschaffenheit nicht immer iiber alle Zweifel
erhaben ist. Da die Ueberwachung eines solchen Schleichhandels den ort-
lichen Gesundheitshehorden leichter moglich ist, als den kantonalen Auf-
sichtsorganen, wire sehr zu wiinschen, dass sich jene etwas intensiver
damit befassen wiirden.

Baselstadt. Es sind im Berichtsjahre 350 Weine untersucht worden, die
in 99 Fiéllen Anlass zur Beanstandung gaben.  Griinde der Beanstandung
waren: unrichtige Bezeichnung 17, zu hoher Gehalt an Sulfaten 1, Gehalt
an freier. Schwefelsiiure 2, zu stark geschwefelt 2, verdorben 33, Ge-
schmacksfehler 1, den Anforderungen fiir Wein ohne Herkunftsbezeichnung
nicht gentigend 26 und Kunstwein 17 Fille.

Es wurde in Erfahrung gebracht, dass in Basel ca. 700 hl Thurgauer-,
Aargauer- und Italienerwein gallisiert worden waren. Da das Gallisieren
gemiiss Art. 192 der Lebensmittelverordnung nur im Produktionsgebiet aus-
gefithrt werden darf, so mussten die genannten in Basel gallisierten Ge-
trinke nach Art. 2, lit. b des Kunstweingesetzes als Kunstwein betrachtet und
deshalb dem Verkehr entzogen werden. In der ersten Hilfte des Berichtsjahres
kamen vielfach ausldndische Weine zur Untersuchung, die den Vorschriften
des Lebensmittelbuches fiir Weine ohne Herkunftsbezeichnung nicht ge-
niigten. Mehrfach waren Verschnitte zu beanstanden, die unter zur Téuschung
geeigneten Herkunftsbezeichnungen in den Handel kamen. Wie leichtfertig
mit solchen Herkunftsbezeichnungen oft umgegangen wird, zeigen folgende



Fille: Kin Weinhindler hatte einem Wirt auslindischen weissen und roten
Wein zum Verschnitt geliefert und, als dieser fertig war, beildufig bemerkt,
er sehe ganz aus wie (eissberger. Dies geniigte dem Wirt, um seinen
Verschnitt auf der Weinkarte als Geissberger anzufithren. In einem an-
deren Falle wurde Rotwein zum Preise von Fr. 1.05 .per Liter unter der
Bezeichnung «Bourgogne» und unter Beigabe von Etiketten «Bourgogne
supérieur Beaune» geliefert. Nach erfolgter Beanstandung fakturierte der
Lieferant den gleichen Wein als «Hiigelwein» zu Fr. 0.92 per Liter. Ein
Verschnitt von spanischem Rotwein mit 10 °/ Macon wurde als «Macon»
verkauft. Unter der Bezeichnung «roter Portwein» wurde ein Getréink
beanstandet, das im Geruch und Geschmack mit Portwein nichts gemein
hatte und auf Grund der chemischen Analyse als ein gestreckter Mistella
zu betrachten war. Ein als Turiner-Wermut bezeichnetes Getréink hatte
einen ganz fremdartigen Geruch und Geschmack und enthielt unter anderem
nur 1,9 g zuckerfreies Extrakt, 1,8 g nichtfliichtige Séure und 0,32 g Asche
im Liter; es war also sicher kein Wermutwein. Mehrfach wurden grossere
Mengen von Malagawein, der an Essigstich und Milchséurestich erkrankt
war, beobachtet. Diese Weine waren stark triib und enthielten eigentliche
Reinkulturen von Langstibchen-Bakterien. Auch Wermutwein wurde essig-
stichig befunden. In einem als Fendant bezeichneten Weisswein, der im
Juni 190 mg freie und 305 mg gesamte schweflige Séure im Liter ent-
halten hatte, war im Oktober die schweflige Sdure auf Spuren zuriick-
gegangen; dafiir war aber der Gehalt an Kaliumsulfat von 1,6 auf 2,3
Promille gestiegen. Obwohl ‘sich keine freie Schwefelsiure gebildet hatte,
war der Geruch und Geschmack des Weines durch diesen Umwandlungs-
prozess der schwefligen Sdure derart veréindert worden, dass er von Ken-
nern nicht mehr als Fendant anerkannt wurde. In einem Markgréfler konnte
durch Leitfahigkeitstitration die Anwesenheit freier Schwefelsiure nach-
gewiesen werden. In einem Spezereiladen wurden in Strohflaschen unter
der Bezeichnung «Chianti» Weine mit 40—90°/p Wasserzusatz verkauft.
Ein «Mistella-Siisswein » enthielt nur 12,3 g zuckerfreies Extrakt und 2,0 g
Gesamtsiure im Liter. Die Ware wurde als Kunstwein beanstandet.

Eine Fabrik brachte unter der Bezeichnung « Weinaroma » Issenzen
fiir Malaga, Portwein, Médoe, Bordeaux und Rotwein in den Handel, die
angeblich nur fiir den Verkauf im Auslande bestimmt sein sollten. Im Hin-
blick auf Art. 6 der Vollziehungsverordnung zum Kunstweinverbot mussten
aber diese Bezeichnungen auch fiir den Export beanstandet werden.

Baselland. Von 31 untersuchten Weinen wurden 14 beanstandet und zwar
1 als Kunstwein, 8 wegen unrichtiger Bezeichnung und 5 wegen Hssigstich.

Schaffhausen. In den meisten Wirtschaften hat der Weinverbrauch trotz
des Bieraufschlages nur ganz voriibergehend zugenommen. Die Weinvorriite
sind hiufig so gering, dass sich eine Probeentnahme nicht mehr rechtfertigen
wiirde. Von 36 amtlich erhobenen Proben wurden 3 wegen unrichtiger
Bezeichnung, 8 als verdorben und 3 als Kunstwein beanstandet.



Appenzell A.-Rh. Simtliche Weinheanstandungen betrafen unrichtige
Bezeichnungen.

- St. Gallen. Der gestorte Import von billigeren Weinen hat zahl-
reiche Uebertretungen der lebensmittelpolizeilichen Vorschriften zur Folge
gehabt, wie falsche: Herkunftsbezeichnung, kiinstliche Streckung ete. In
einem zu stark geschwefelten weissen Neuenburger ist bei der Lagerung
der Gehalt an schwefliger Séiure von 230 auf 89 mg zuriickgegangen; dabei
stieg der Gehalt an Schwefelsdure von 0,8 auf 1,75 ¢ Kaliumsulfat und an
Gesamtsiure von 6,8 auf 7,9 g im Liter; der Wein hatte einen unange-
nehmen Nebengeschmack erhalten, der ihn ungeniessbar machte. Kin Wein
enthielt 1,44 g freie Schwefelsiure im Liter; der Geschmack war ent-
sprechend scharf. Das Weinextrakt verkohlte beim Frhitzen Holzfaser und
Zucker. Auf einem Bahnhof wurde ein beschidigtes Weintransportfass in
das erste beste Gefiiss tibergeschiittet; zufilligerweise war dies eine Wasch-
stande, die dem guten Oberlinderwein einen abscheulichen Seifengschmack
verlieh und ihn vollig ungeniesshar machte. Ein Sauser enthielt Saccharin,
ein Wein ergab deutliche Kupfer- und Zinkreaktionen und ein Malaga
musste wegen Bakterientritbung und Essigstich beanstandet werden. Wie-
derholt mussten Verschnitte von Obstwein mit Wein beanstandet werden.
Als Pantschartikel bedenklichster Sorte sind « Wermut-Weine» zu erwihnen,
aus denen der Obsttrester herausroch, die mit Saccharose gesiisst waren
und statt 15—18 bloss 9—10 % Alkohol enthielten.

Graubiinden. 7 Weinproben wurden als verfilscht, 11 als verdorben
beanstandet. Die grosse Zahl verdorbener Weine hiingt mit den schwie-
rigen EHinfuhrverhiltnissen zusammen; die lange Reise begiinstigt den
Essigstich.

Aargau. Die Beanstandungen betrafen 1 verdorbenen, 11 essigsti-
chige und 13 verfilschte Weine. Ein Wirt hatte entgegen der Vorschrift
des Art. 192 der Lebensmittelverordnung einen Piemonteserwein gallisiert.
Der betreffende Posten von 1400 Liter musste nach Massgabe des Kunst-
weinverbotes als Kunstwein konfisziert werden. Kine Sendung von 10800
Liter italienischen Rotweins wurde bei der Ankunft als Kunstwein bean-
standet und unter amtlicher Aufsicht denaturiert. Im weitern wurden 600
Liter eines gewiisserten und stichigen italienischen Rotweines mit Essig-
essenz denaturiert.

Thurgau. 7 Weine wurden als verfilscht, 10 als unrichtig bezeichnet,
6 als verdorben und 1 wegen zu hohem Sulfatgehalt beanstandet.

Tessin. Die 231 Beanstandungen betrafen meist gewiisserte und ver-
dorbene Weine. Zahlreiche Weinsendungen, die withrend des Transportes
monatelang in Italien liegen geblieben waren, langten endlich in mehr oder
weniger verdorbenem Zustande an der Schweizergrenze an. Einige konnten
durch Pasteurisieren dem Konsum erhalten, andere aber mussten in Essig
tibergefiihrt werden.
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Waadt. Es wurden 45 Kunstweine, 26 verdorbene, 27 unrichtig be-
zeichnete und 6 zu stark geschwefelte Weine beanstandet. Ueber 200 000

Liter wurden beschlagnahmt und hierauf denaturiert oder zerstort.

Wallis. Von 80 untersuchten Weinen wurden 11 als verfilscht, 1 als
tiberplatriert, 5 als unrichtig bezeichnet und 4 als krank oder verdorben
beanstandet. In einer Weinhandlung, die mit Fremdweinen Handel treibt,
mussten 5 Sorten, im ganzen etwa 13 000 Liter als Kunstwein beanstandet
werden. Eine von einem Richteramt eingesandte Fliissigkeit hatte mit
Wein nichts weiteres als den Namen gemein.

Neuenbury. Wiahrend in fritheren Jahren durch die kantonale Lebens-
mitteluntersuchungsanstalt jeweilen etwa 3-400 Weine untersucht wurden,
waren es dieses Jahr bloss 142. Dieser Riickgang ist auf eine Ueberhiufung
des Lebensmittelinspektors mit anderweitigen Aufgaben, auf eine starke
Verminderung des Weinimportes und endlich auf eine wesentliche Ver-
mehrung der Weinuntersuchungen durch die kantonale Weinbauversuchs-
station in Auvernier zuriickzufiithren. Die 23 Beanstandungen betreffen 11
gewiisserte, 1 mit Obstwein verschnittenen, 1 avinierten, 8 verdorbene und
2 unter falscher Herkunftsbezeichnung verkaufte Weine. Die gewiisserten
Weine waren fast ausschliesslich durch ausserkantonale Weinhandlungen
geliefert worden.

Genf. Infolge der hohen Preise hat der Weinkonsum stark abge-
nommen. Viele der eingefithrten Weine hatten gelitten, sei es infolge des
Jangen Transportes oder wegen ungeniigender Reinigung der verwendeten
Transportwagen, Zahlreiche Einfuhrsendungen konnten aus diesem Grunde
bloss noch zur Essigfabrikation verwendet werden. Ueberdies kamen auch
Wiisserungen vor.

Zucker (Glukose, kiinstliche Siissstoffe).

Ziirich (Stadt). 31 Proben von Saccharintabletten wurden beanstandet
wegen unrichtiger Bezeichnung oder ungeniigendem Saccharingehalt. Eine
davon war talkumhaltig.

Bern. Vor dem Frlasse des Bundesratsbeschlusses betreffend kiinstliche
Siissstoffe, vom 6. Juli 1917, wurden mehrmals Saccharintabletten, die bloss
0,0—4 % reines Saccharin und daher auch einen kaum. wahrnehmbaren
Stissgeschmack aufwiesen, gestiitzt auf Art. 3 der Lebensmittelverordnung
beanstandet. Seit dem Inkrafttreten des genannten Bundesratsbeschlusses
ist nur eine einzige Zuwiderhandlung gegen diese Vorschrift beobachtet
worden.

Luzern. Die als zu schwach beanstandeten Saccharintabletten enthielten
bloss 3,3-—14,8 % reines Saccharin.

Urkantone. Die Angabe auf den Saccharinschiichtelchen, dass eine Tablette
1,5 bis 2 Stiick Wiirfelzucker ersetze, erwies sich hiufig als unwahr. Ebenso
verhielt es sich mit dem Vermerk, dass eine Schachtel ca. 100 Tabletten
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enthalte; denn mehrmals wurden Schachteln mit bloss 46 bis 58 Stiick
angetroffen. Nachdem in den Zeitungen der Urschweiz gehirig auf diesen
« Saccharinschwindel » aufmerksam gemacht worden war, hat der Verkauf
von Saccharintabletten fast ganz aufgehort.

Freiburg. 52 Proben von Saccharintabletten wurden beanstandet wegen
zu geringem Gehalt an Saccharin und irrefithrender Bezeichnung. Obschon
der Bundesratsbeschluss vom 6. Juli 1917, dem unlauteren Wettbewerb
auf dem Gebiete des Saccharinhandels etwas die Fliigel gestutzt hat, erscheint
es angezeigt, dieser Angelegenheit auch fiirderhin die volle Aufmerksam-
zu schenken.

Solothurn. Von 8 untersuchten Saccharinproben stellten sich 6 als
- minderwertig heraus.

Baselstadt. Trotz des Bundesratsbeschlusses vom 6. Juli 1917 werden
immer noch Saccharintabletten mit weniger als 20 9, Saccharingehalt im
Verkehr angetroffen. Mehrfach konnte auch ein Zusatz von geringen Mengen
Salmiak zu Tabletten beobachtet werden, was offenbar nur den Zweck
hatte, die Chemiker, welche sich bei der Untersuchung mit einer Stickstoff-
bestimmung begniigten, zu tduschen.

St. Gallen. Eine grosse Menge Kristallzucker enthielt 6,2 %, Alaun und
ein anderer Posten 59, Kochsalz. In beiden Fillen musste auf zufiillige
Verunreinigung geschlossen werden. Mit den Saccharintabletten, die in der
Schweiz durch den Zuckermangel starke Nachfrage erhalten haben, wird
ein richtiger Kriegsschwindel getrieben. Trotz dem Bundesratsbeschluss
vom 6. Juli 1917 fanden sich bei einer seitherigen Nachschau in St. Gallen
18 Sorten mit weniger als 10 Y,, die geringste mit bloss 3,44 % reinem
Saccharin.

Graubiinden. Es finden sich noch hiiufig Saccharintabletten im Verkehr,
die den Minimalanforderungen nicht entsprechen.

Thurgau. Die 3 beanstandeten Saccharintab]ettenprob\en enthielten 6,0,
9,0 und 10 9, reines Saccharin.

Tessin. Verschiedene Sorten von Saccharintabletten enthielten bloss
2—10 °, Saccharin. Fine Sorte, welche Verdauungsstérungen verursacht
haben sollte, bestand aus doppelkohlensaurem Natrium und ganz kleinen
Mengen Saccharin, enthielt also nichts gesundheitsschiidliches. Wahrschein-
lich war das Préparat in verhiltnismiissig grosser Menge als Kaffeezusatz
genossen worden und hatte infolgedessen abfithrend gewirkt. Kine Marke
Saccharin, die angeblich 500 mal so siiss als Zucker sein sollte, besass
bloss ungeféhr die Hilfte der angegebenen Siisskraft.

In einer Zuckerprobe war Stirke nachweisbar; es handelte sich aber
nicht um eine Verfélechung, sondern hloss um Verunreinigung, die von
den vorher zum Mehltransport beniitzten Sicken herriithrte. Auch Verun-
reinigungen durch Kohle und Schmutz mussten auf den Transport zuriick-
gefithrt werden.



Waadt. 7Zur wirksamen Bekdmpfung des immer mehr um sich greifen-
den Saccharinschwindels wurde eine allgemeine Razzia auf Saccharintabletten
angeordnet und im ganzen Kanton durchgefithrt. Von den 254 erhobenen
Proben mussten 226 als minderwertig (1—129, Saccharingehalt) beanstandet
werden. Die betreffenden Vorréite, im ganzen 60 000 Kartons, wurden be-
schlagnahmt.

Wallis. Alle 9 untersuchten Marken von Saccharintabletten mussten
wegen zu geringem Saccharingehalt beanstandet werden.

Newenburg. Als Ersatz des immer seltener werdenden Zuckers tauchten
schon im Frithjahr Saccharinpriparate auf, deren Siisskraft den betreffenden
Anpreisungen bei weitem nicht entsprach. Statt wie vor dem Kriege
mindestens etwa 209, wiesen verschiedene Fabrikate bloss noch etwa
2—59, reines Saccharin auf. Aus diesem Grunde mussten von 52 unter-
suchten Proben 46 beanstandet und iiber 12000 Schiichtelchen konfisziert
werden. :

Zur Umgehung der Zuckerrationierungsvorschrift versuchte ein Fabri-
kant aus Zucker, Glukose und Wasser hergestellte Tabletten in den Ver-
kehr zu bringen. Diese wurden wegen irrefithrender Bezeichnung beanstandet
und bald darauf von der zustdndigen eidgendssischen Behirde verboten.
Die etwas geringere Siisskraft des Kristallzuckers hat verschiedenenorts
Zweifel an dessen Kchtheit hervorgerufen, die sich jedoch sémtlich als
unbegriindet erwiesen.

Genf. Verschiedene Einfuhrsendungen von Zucker waren so stark ver--
unreinigt, dass sie auch nach erfolgter Reinigung bloss noch zu Industrie-
zwecken verwendet werden konnten. Vor dem FErlass des Bundesrats-
beschlusses betreffend - kiinstliche Siissstoffe variierte der Gehalt der im
Verkehr befindlichen Saccharintabletten an reinem Saccharin von 20 bis auf
3Y% hinunter. E

Yerschiedene andere Lebensmittel.

Glarus. Ein als « Fleischersatz » bezeichnetes Priparat bestand in der
Hauptsache aus Reismehl nebst anderen Mehlsorten und etwas Gewdiirz.

Baselstadt. Unter der Bezeichnung « Eier-Sparpulver» wurde versucht,
eine Mischung von trockenem Eigelb und Magermilchpulver in den Verkehr
zu bringen und damit den richtigen Ganz-Ei-Pulvern unlautere Konkurrenz
zu machen. Von auswiirts bezogene Heidelbeeren bestanden zum griéssten
Teil aus unreifer, verdorbener Ware. Preisselbeeren enthielten Beeren der
Béirentraube (Arctostaphylos uva ursi). Als withrend der Kinmachzeit der
Zuckermangel sich besonders fiihlbar machte, wurde Natriumbenzoat in
Form von Tabletten als Konservierungsmittel in den Handel gebracht und
dem Publikum zum privaten Gebrauch empfohlen (zum Verkauf bestimmte
Konfitiren diirfen laut Art. 124 der eidgenossischen Lebensmittelverordnung
solchen Zusatz nicht erhalten). Die Qualitit dieser Tabletten liess aber bald
zu wiinschen {iibrig, so dass gegen den Verkauf eingeschritten werden musste.
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St. Gallen. ine aus britisch Indien eingetroffene Sendung von Kernels
(sogenannten indischen Mandeln) musste wegen Havarie erlesen werden.
Mit grossem Reklameaufwand und zu stark iibersetzten Preisen sind in den
letzten Jahren unter hochtonenden Bezeichnungen wie « Fleischersatz
Pflanzenkraft », « Pflanzenfleisch Lebe rein » ete. Préparate in den Handel
gebracht worden, die meist aus Mischungen von Reis-, Mais- und Leguminosen-
mehl, Weizengriisch, Kochsalz und etwas Gewiirz bestanden. Ausnahms-
weise enthielten sie zur Dekoration auch Spuren von essbaren Pilzen. Da
die genannten Bezeichnungen wie iibrigens auch die iibrigen auf den Pak-
kungen angebrachten Anpreisungen als zur Téuschung geeignet erschienen,
wurde gestitzt auf Art. 3 der Lebensmittelverordnung gegen den Verkauf
solcher Waren eingeschritten. Die Angelegenheit ist zur Zeit noch nicht
erledigt. Aehnlicher Unfug wird auch mit « Saucen-Ersatz » getrieben, da
erst die kleingedruckte Gebrauchsanweisung erklirt, dass noch Butter oder
anderes Fett und Zwiebeln notwendig sind, um eine Sauce zu erhaltgn.
Kin Spezereihdndter, welcher Teston-Suppenwiirze in Flischchen und zum
Preise von Maggi-Suppenwiirze verkaufte, wurde wegen Uebertretung von
Art. 3 der Lebensmittelverordnung angeklagt.

Thurgau. 7 Hssenzen wurden wegen vorschriftswidriger Beschaffenheit
beanstandet.

Neuenburg. KEin Backpulver enthielt neben 807 kohlensaurem Kalk
bloss etwa 2079, Weinsteinsdure. Ein zur Konservierung von Fleisch be-
stimmter « Salpeter » bestand zu 849, aus Kochsalz.

Genf. An Stelle von Kalisalpeter wird als Fleischkonservierungsmittel
ofters Chilisalpeter verkauft. In einem Falle wurde, wahrscheinlich aus Ver-
sehen, hierzu sogar unreines Chlorkalium verwendet.

Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstinde.

Ziirich (Stadt). 4 Proben von Kochgeschirr-Verzinnungen enthielten
iber 1% Blei. In 8 Verkaufsgeschiiften wurden aus Zinkblech hergestellte
Kinderspielwaren vorgefunden und in 2 Geschiiften Tierfiguren (Schweizer-
fabrikat), die mit Bleichromat bemalt waren.

Bern. Die Verzinnung einer Kochplatte, welche das Ueberkochen der
Milch verhindern sollte, enthielt 379, Blei. Ein von einer Importgesellschaft
geliefertes « Petroleum » erwies sich als mit teerartigen Stoffen verunreinigtes
Wasser. Unter der Bezeichnung <« Vulcos» ist mit grosser Reklame ein
Gieheimmittel angepriesen worden, das zur Ersparnis von Kohlen dienen soll.
Nach der Zusammensetzung (es bestand aus Siagemehl, Baryumsulfat und
einem orangeroten Teerfarbstoff) handelte es sich um ein Schwindelprodukt.
Wie schon frither, sind auch dieses Jahr mehrere Seifenpulver zur Unter-
suchung eingesandt worden, deren Fettséiuregehalt bloss 6—12% ausmachte.

Luzern. Von Internierten hergestellte Kinderspielwaren waren, wahr-
scheinlich infolge eines Missverstiindnisses, mit Bleiweiss bemalt worden,
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Urkantone. Bin lohnender Betrieb scheint die Fabrikation von Wische-
priiparaten zu sein, wozu es ja keiner grossen Hinrichtung bedarf. Nament-
lich scheint die Seife ein begehrter Artikel zu sein. Von redegewandten
Reisenden werden Spezereihiindler und Private besucht und zu einer gros-
seren Bestellung bewogen. Gewohnlich zu spdt sieht man ein, dass man
betrogen worden ist. So wurden « Kernseifen » zur Untersuchung eingesandt
mit nur 17—18Y Fettsiuren. Eine «Prima Teigseife » enthielt neben
- 81% Wasser 10Y% Fettséuren.

Eine Partie von 200 Stiick Militirménteln zeigte graublaue Flecken ;
die Gewebefasern waren zerstort, so dass sich mit dem Finger Locher
durchdriicken liessen. Als Ursache wurde Sodalauge festgestellt, womit die
Kleidungsstiicke in der Wiische behandelt worden waren.

Glarus. Bin als « Waschseife » bezeichnetes Priiparat enthielt nur 9,59,
Fettsiiuren.

Solothurn. 2 Proben Lotzinn mussten wegen zu holem Bleigehalt bean-
standet werden. Die Verzinnung von sogenannten Triumphplatten enthielt
iiber 1Y), Blei.

Baselstadt. Eis, welches in einer verbleiten Eiszelle hergestellt worden
war, ergab in 8 kg Schmelzwasser 2 mg Blei. Von einem Ausrufer wurde
auf der Messe unter der Bezeichnung « Véritable soudure métallique fran-
caise » eine aus Schwefel und Aluminiumpulver zusammengeschmolzene
Masse zum Loten von Kochgeschirr angepriesen. Da es sich um einen offen-
kundigen Schwindel handelte, wurde er polizeilich weggewiesen. Auf dem
Fronfastenmarkt feilgehaltenes Lotzinn enthielt 63 7% Blei. Kindertrompeten
mussten in grosser Anzahl beanstandet werden, weil sie Zinkblech-Mund-
stiicke besassen. Hs zeigte sich, dass viele dieser Trompeten im Innern
pulverformiges Zinkoxyd angesetzt hatten, welches beim Gebrauch der
Trompeten eingesaugt werden konnte. In solchen Fiillen wurden auch Trom-
peten beanstandet, deren Mundstiicke aus unschidlichem Metall bestanden.
Bei Salzwagen fiir Kinder bestanden die Schalen aus Zink, die Gewichte
aus Blei. Sogenannte Friichtehacken, d. h. gabelartige Instrumente aus Fisen-
draht, die dazu dienen sollten, sterilisierte Friichte bequem aus den Flaschen
herauszuholen, waren zu beanstanden, weil sie teils verzinkt, teils mit stark
bleihaltigem Zinn verzinnt waren. Kin Haarfirbemittel « Geisha» erwies
sich als bleihaltig. Eine « Patentweichseife Marke Schneemann» enthielt
nur 10% Reinseife. Da damals der Preis von guter Schmierseife ca. Fr. 95
- per 100 kg betrug, wiire jenes Priiparat also viel zu teuer bezahlt worden.
Die «Prima Bleich- und Schmierseife Allrein » enthielt nur 89 trockene
Seife, dafiir aber 759, Wasser; der Rest bestand aus Soda und Kochsalz
nebst geringen Mengen eines Superoxyds. Da ein Stiick von 500 g zu
40 Rp. verkauft wurde, kam 1 kg trockene Seife darin auf ca. Fr. 10 zu
stehen. Eine «fliissige Olivenolseife» bestand aus einer 13-prozentigen wiis-
serigen Schmierseifelosung. 1 kg Reinseife kostete darin Fr. 13. Der
« Waschextrakt Bedo » enthielt 5,1% Reinseife. 1 kg Reinseife kam darin



auf Fr. 30 zu gtehen. Unter der Bezeichnung « Seifenersatzmittel Rag »

wurde eine Flissigkeit in den Handel gebracht, die bloss aus einer

8—12-prozentigen wisserigen Losung von Aetznatron bestand, also ein
Waschmittel, das nicht bloss fiir die Wische, sondern auch fiir die Hiinde
der Wiischerinnen hochst gefiihrlich werden konnte. 1 Liter kostete Fr. 3,
withrend zu jener Zeit 1 kg 35-prozentige Natronlauge fiir Fr. 1 zu haben
war. Die Natronlauge wurde also in jener Form etwa 4 mal zu teuer ver-

kauft. Das Waschmittel « Daventria » enthielt ca. 24 % gemahlenen Kalk- |

stein. Kin « Seifenstein » der beim Anrithren mit Wasser und Lauge Seife
geben sollte, enthielt weder Fett noch Fettsiuren, sondern bestand aus Thon.

Schaffhausen. Der Vertrieb des « Kohlensparers Vulkos » wurde, weil
auf Uebervorteilung des Publikums berechnet, amtlich untersagt. Der Inhalt der
Pakete bestand aus rosenrot gefirbtem Pulver, dessen unloslicher Riickstand
der Hauptsache nach Schwerspat war. Das Paket wurde zu Fr. 1 abgesetzt,
withrend der wirkliche Wert nicht mehr als 2 Rappen betriigt. Seifenpulver
und Schmierseifen wurden beanstandet, weil ihre Zusammensetzung nicht
normal war und sie zu iibersetzten Preisen verkauft wurden. Solche Pro-
dukte wurden namentlich in den Landgemeinden abzusetzen gesucht.

Appenzell A.-Rh. Ein Schuhwarenhéindler spekulierte auf die Leicht-
glidubigkeit der Kunden, indem er gewdhnliche Sohleneinlagen als «elektrisiert
und daher gegen Rheumatismus wirksam » ausgab.

St. Gallen. Zur Verzinnung von Kochgeriiten bestimmtes Zinn enthielt
9,78 bis 28,8", Blei. Die Kontrolle der herumziehenden Verzinner stellt
sich immer mehr als sehr schwierig heraus. Wenn man ihnen eine Pfanne
mit bleihaltiger Verzinnung wegnimmt, so behaupten sie, das Blei sei schon
in der fritheren Verzinnung enthalten gewesen, also ohne ihre Schuld hinein-
gekommen. Das von ihnen mitgefiithrte Zinn erweist sich meist als genii-
~ gend rein; der Bleizusatz findet wihrend der Arbeit statt, durch Hineinwerfen
eines Bleistiickes in die Schmelzpfanne. Von Kinderspielwaren geben immer
noch die metallenen Blasinstrumente, deren Mundstiicke aus Zinkblech be-
stehen, Anlass znr Beanstandung. Ein zur Konservierung von Eiern bestimmtes
Wasserglas enthielt. Terpentinél und musste daher als fiir den genannten
Zweck unverwendbar bezeichnet werden.

Graubiinden. 7 Posten Zinn, die zum Verzinnen von Pfannen bestimmt

waren, mussten wegen zu hohem Bleigehalt konfisziert werden. In beson-
derer Bliite steht gegenwiirtig der Schwindel in Waschmitteln.

Thurgau. Es gelangten Schmierseifen mit bloss 7—99% Fetisiuren zur
Untersuchung, Auf Grund der Lebensmittelgesetzgebung kann leider gegen -

solchen Unfug nicht eingeschritten werden.
Tessin. Die Verzinnung eines Kochtopfes enthielt ungefiihr 209, Blei.

Neuenburg. 2 Kinderspielwaren wurden wegen verhotenen Farben be-
anstandet ; die eine enthielt Bleichromat, die andere Bleiweiss. Als beson-
ders giinstiges Schwindelobjekt erwies sich die Seife; es fanden sich « Seifen »
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mit 70—909% Wassergehalt, wiihrend die Fettsiuren bloss 6 —107% aus-
machten. Eine zu Fr. 2.50 per Liter verkaufte Fliissigkeit, die zum Unter-
halt von Parkett und Mobeln dienen sollte, bestand aus einer halbprozentigen
wisserigen Seifenlosung.

Kunstweinverbot.

Bern. Auf Grund des Bundesgesetzes betreffend das Verbot von Kunst-
wein und Kunstmost sind im Berichtsjahr 30 Proben als Kunstwein bean-
standet worden. Die Beanstandungsgriinde waren: Wigserung, Wiisserung
mit Zusatz von freier Weinsiiure, Verschnitt mit Tresterwein und Verschnitt
mit Obstwein. ‘ |

Baselstadt. Tm ganzen wurden etwa 886 hl Kunstwein und 11 hl Kunst-
most beanstandet und denaturiert oder unter Aufsicht destilliert.

Schaffhausen. Wegen Uebertretung von Art. 8 des Kunstweinverbots
(Herstellung und Lagerung von Kunstwein zum Zwecke des Verkaufs)
wurde ein Fall dem Richter iiberwiesen.

Absinthverbot.

Ziirich (Kanton). Bei den Inspektionen wurden im Jahr 1917 im
Kanton Ziirich weder Absinth noch absinthihnliche Getrinke vorgefunden.

Bern. Hs sind 7 absinthihnliche Getriinke, worunter 2 als « Anisette»
bezeichnete, beanstandet worden. Ein als « Burgermeisterli qualité superfine»
bezeichneter Liqueur. enthielt zwar mehr als- 0,45 g itherische Oele im
Liter, wies aber im iibrigen die fusseren FKigenschaften des Absinthes
(Tritbung mit Wasser) nicht auf, weshalb er als nichtabsinthihnlich be-
gutachtet werden musste.

Freiburg. Wegen Uebertretung des Absinthverbotes erfolgten 6 Straf-
anzeigen. Immerhin scheinen die Uebertretungen auf diesem Gebiete im
Abnehmen begriffen zu sein.

Solothurn. Fin Fabrikant absinthihnlicher Getrinke wurde dem Straf-
richter iiberwiesen.

Baselstadt. Nach Ablauf der im Bundesratsbeschluss betreffend Ausser-
kraftsetzung des letzten Absatzes von Art. 2 der Vollziehungsverordnung
zum Bundesgesetz iiber das Absinthverbot festgesetzten Uebergangsfrist
wurde in den Wirtschaften Nachschau nach absinthéihnlichen Getrinken
gehalten. Dabei wurde noch an verschiedenen Orten absinthihnliches Bur-
germeisterli vorgefunden und dessen sofortige Beseitigung angeordnet.

Waadt. Es erfolgten 371 Beanstandungen von Absinthnachahmungen;
368 hiervon waren mittels Anis, 3 mittels Absinthkraut hergestellt worden.

Wallis. Dank der Aufhebung des letzten Absatzes von Art. 2 der
Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz betreffend das Absinthverbot
konnte endlich dem Verkauf absinthéihnlicher Getriinke Einhalt getan werden.
Anlésslich einer seither veranstalteten allgemeinen Nachschau wurde in
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einer einzigen Wirtschaft noch ein kleiner Rest eines derartigen Getriinkes
vorgefunden. Alle anderen Wirtschaften hatten keine Absinthnachahmungen
mehr.

Newenburg. Es erfolgten 9 Beanstandungen von Absinth und absinth-
dhnlichen Getrinken. Das fortwiithrende Wiederauftauchen solcher Getrinke
hingt wohl einigermassen mit der Nachsicht einzelner Gerichte zusammen.

Kriegsvorschriften betreffend die Brotversorgung des Landes.

Ziirich (Kanton). Von 55 Vollmehlen mussten 28 als den eidgends-
sischen Vermahlungsvorschriften nicht entsprechend beanstandet werden.

Bern. Wegen Uebertretung der eidgentssischen Mahlvorschriften sind
im Laufe des Berichtsjahres 36 Beanstandungen von Vollmehl erfolgt.

Luzern. 1 Vollmehl musste als zu stark ausgemahlen beanstandet werden.

Urkantone. Im Gegensatz zu frither war das Vollmehl dies Jahr nicht
selten etwas dunkler als der Typ. Man wird wohl nicht fehl gehen, wenn
man annimmt, dass die Miiller seit Eiofithrung der Brotkarte an einer
moglichst starken Ausmahlung ein griosseres Interesse haben, als vorher.

Glarus. Umfangreich gestalteten sich die Erhebungen wegen Lieferung
von zu weissem Mehl durch eine hiesige Miihle, die von der ersten Ge-
richtsinstanz mit einer grissern Geldbusse belegt worden war.

F'reiburg. 147 Vollmehle waren wesentlich heller als der Typ.

\ Solothurn. 46 Vollmehle mussten beanstandet werden, weil sie wesent-
lich heller waren als der Typ.

Baselstadt. Das Mehl der Basler Miihlen stimmte im Aussehen und bei
der Pekarprobe geniigend mit dem eidgentssischen Typ iiberein, wihrend
die chemische Zusammensetzung eher auf stirkere Ausmahlung schliessen
liess. Degegen waren mehrere Backmehle aus dem Kanton Baselland zu
beanstanden, weil sie dem Vollmehltyp nicht entsprachen. Sie waren viel
zu hell und zeigten auch bei der chemischen Untersuchung das Verhalten
von Mehl, welches durch ungeniigendes Ausmahlen erhalten wird.

Samtlichen Béckereien wurden zur Kintragung des Mehlverbrauches
~und der erstellten Brotmengen vorgedruckte Brotkontrollen zugestellt. Auf
Grund dieser Brotkontrollen konnte m 29 Fillen nachgewiesen werden,
dass die Vorrdte an frischem und vortigigem Brot nicht mehr vollstindig
waren und das Brot alse vorzeitig verkauft worden war.

Baselland. Um eine genaune Durchfithrung der Kontrolle betreffend den
Verkehr von nur altbackenem Brot zu ermiglichen, wurden besondere
Backkontrollbiichlein erstellt, die sich bewiihrt haben. 21 Miiller mussten
dem Richter iiberwiesen werden, weil das von ihnen hergestellte Mehl
wesentlich vom Typ abwich; meist betraf es kleine Kundenmiiller.

Schaffhausen. Die FKinsicht, dass den tatséichlichen Verh#ltnissen auch
von Seite der Landwirtschaft gebithrend Rechnung getragen werden miisse,
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bricht sich nur langsam Bahn. So versuchte ein Landwirt seinen Miiller
vor Gericht zur Rechenschaft zu ziehen, weil sich aus dem von ihm ge-
lieferten Mehl angeblich nur ungeniessbares Brot herstellen lasse, wihrend
das betreffende Mehl in Wirklichkeit dem eidgendssischen Typ in jeder
Beziehung entsprach. Den Anforderungen der Landwirte Folge gebend,
mahlen viele Kundenmiiller das Getreide fortwihrend viel zu wenig aus.
Die Miihlenkontrolle wird wesentlich erschwert -dadurch, dass die Miiller
gewthnlich das Gewicht von Getreide und Mehl nicht genau feststellen, so
dass aus der Buchfithrung nicht ersichtlich ist, wie viel Prozent ausge-
mahlen wurden,

St. Gallen. Es erfolgten mehrere Strafeinleitungen wegen vorschrifts-
widriger Beschaffenheit des Vollmehls. Das Verkaufsverbot fiir frischge-
backenes Brot wird, meist auf Driingen der K&ufer hin, hiufig umgangen.

Graubiinden. 3 Vollmehle mussten beanstandet werden, weil sie wesent-
lich heller waren als der Typ. {

Aargaw. Von 136 bei Miillern oder deren Kunden erhobenen Mehl-
mustern erwiesen sich 55 als dem Typmuster nicht entsprechend. Zur
Entschuldigung diente meist der durch die Praxis lingst widerlegte Ein-
wand, dass die kleineren Handels- und die Kundenmiihlen nicht imstande
seien, mit ihren einfachen Einrichtungen ein dem Typ entsprechendes Mehl
Zu erzeugen.

Thurgau. Gegen 22 Kundenmiihlen und 2 Handelsmiihlen musste wegen
zu weissem, gegen 10 andere wegen zu dunklem oder sonst minderwertigem
Mehl eingeschritten werden.

Waadt. Die Miihleninspekiion ist dem kantonalen Laboratorium ab-
genommen und dem Adjunkten des Kantonschemikers und einem Inspektor
iibertragen worden. Von 186 erhobenen Vollmehlproben mussten 63 bean-
standet werden.

Wallis. In einzelnen (tegenden des Kantons wird das Getreide (Mischung
von Weizen und Roggen) bis zu 989 ausgemahlen.

Neuenburg. Wihrend im Vorjahr nur gegen die Herstellung zu weisser
Vollmehle eingeschritten werden musste, gelangten dies Jahr ofters Mehle
zur Untersuchung, die dunkler und vor allem aus viel grobkérniger waren
als der Typ. Offenbar handelte es sich dabei um Mischungen von Mehl
und Ausmahleten (der Aschengehalt stieg bis zu 1,659), die sich zum Ver-
backen wenig eigneten. Sie wurden zur besseren Sortierung an die Miihlen
zuriickgewiesen. Wahrscheinlich sind die unzutreffenden Geriichte iiber vor-
gekommene Mehlverfilschungen auf derartige «Mehle» zuriickzufiihren.

Genf. Vollmehle, die dem Typ nicht entsprechen, sind sozusagen keine
mehr anzutreffen; einzig gegen eine Bickerei und eine landwirtschaftliche
Miihle musste wegen zu weissem Mehl eingeschritten werden; diese wurden
iibrigens auch noch freigesprochen. :
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Kriegsvorschriften betreffend Rationierung und Hochqtplelse yon
Lebensmitteln.

Ziirich (Stadt). Seit Einfuhrung der stidtischen Butterzentrale kamen
ofters Reklamationen aus Konsumentenkreisen, dass ihnen die wenige Butter
in «groneligem» oder ranzigem Zustande verkauft worden sei. So berech-
tigt diese Reklamationen auch waren, so machtlos steht ihnen die Kontroll-
behtrde gegeniiber; denn' es hiitte doch keinen Sinn, die Kleinverkiufer
fiir das Feilhalten solcher verdorbener Butter verantwortlich zu machen,
weil sie die Butter in diesem Zustande von der Zentrale erhalten hatten
und die Stadtziircherische Zentrale die Verantwortung mit Recht ablehnte,
weil sie die Butter von der Hauptzentrale in Winterthur erhielt.

Kise wurde in 19 Fillen beanstandet, weil Bezeichnung und Fett-
gehalt nicht mit den Verkaufspreisen im Kinklang waren.

Urkantone. .In 4 Fillen erfolgte Strafanzeige wegen unrichtiger Be-
zeichnung von Kise bezw. Ueberschreitung der eidg. Hochstpreise.

: Glarus. Es wurden Klagen eingeleitet wegen Ueberschreitung der
Hochstpreise fiir Reis, Butter und K#ise und wegen unbefugtem Ankauf
(Hamsterei) von Zucker, Reis und Mehl.

Entgegen allen moglichen und unméglichen Geriichten ist die Art und
Weise der Lagerung der Butter in der Butterzentrale als einwandfrei zu
bezeichnen. Auch die in der Presse breitgeschlagenen Gcschichten iiber
Butterhamsterei erwiesen sich bei griindlicher Nachforschung als vollig unbe-
wiesene Schwiitzereien und Verleumdungen.

Erhebungen iiber allfilligen Verbrauch von Maisgries durch Blex-
brauereien ergab ein negatives Resultat.

Baselstadt. Ein auswiirtiger Héndler lieferte eine Sendung von 50 kg
Butter gegen Nachnahme zu dem fiir den Kleinverkauf festgesetzten Hochst-
preis. Dazu enthielt diese Butter nur 69 °o Fett. Mehrmals musste Tilsiter-
kiise mit nur 27 ° Fett in der Trockensubstanz beanstandet werden, weil
er als vollfett verkauft worden war. Emmentalerkise, als 1. Qualitiit ver-
kauft, enthielt nur 43 %o Fett, also knapp das vorgeschriebene Minimum.

Schaffhausen. Eine Lieferung Kise wurde beanstandet, weil sie nicht
den vorgeschriebenen Fettgehalt aufwies.

Graubiinden. In 11 Fillen wurde der Fettgehalt von Kise niedriger
befunden, als er nach dem verlangten Preis hiitte sein sollen.

Tessin. Im Grosshandel mussten mehrere Posten Kiise beanstandet
werden, weil der Fettgehalt nicht im Kinklang stand mit den Verkaufs-
preisen.

Wallis. 2 Posten Kise wurden beanstandet, weil Fettgehalt und Ver-
kaufspreis nicht im vorgeschriebenen Verhiltnis standen.

Genf. Mehr als ein Viertel der untersuchten Késeproben entsprach den
Bezeichnungen nicht.



	Aus den Berichten des Schweizerischen Gesundheitsamtes und der kantonalen Aufsichtsbehörden, Untersuchungsanstalten und Lebensmittelinspektoren über die Ausführung des Lebensmittelgesetzes im Jahre 1917

